
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden
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52. Jahrgang • Freitag, den 10. Februar 2023

Zweiter Nachhaltigkeitsstammtisch 
am 23.02.2023

Die Verbandsgemeinde Maikammer mit ihren drei Ortsgemein-
den ist eine von 8 Modellkommunen, die im 2-jährigen Projekt 
„Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-

Pfalz“ eine lokale Nachhaltigkeitsstrategie mit konkretem Aktionsplan ausgearbeitet hat.
Orientiert an Bedarfen und Potentialen wurden 6 kommunale Handlungsfelder zusammen 
mit Bürger*Innen entwickelt, die zur Erreichung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen beitragen sollen. Um die Ziele zu erreichen, müssen 
alle mitmachen: Die Regierungen, aber auch die Zivilgesellschaft, die Privatwirtschaft und 
die Wissenschaft. Jede und jeder Einzelne und jede Kommune ist gefordert, den eigenen 
Beitrag zu leisten.

Die 6 Handlungsfelder in der Verbandsgemeinde Maikammer sind:
• Lebensqualität und sozialer Wohnraum
• Stärkung der Ökosysteme
• Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
• Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum
• Nachhaltiger Tourismus
• Bewusstseinsbildung und Kommunikation.

Weitere Informationen unter: https://vg-maikammer.de/buergerservice/nachhaltigkeit/

Im Newsletter der Verbandsgemeinde Maikammer (zu abonnieren unter https://vg-mai-
kammer.de/newsletter) gibt es immer auch einen kleinen Nachhaltigkeitstipp.

Darüber hinaus bieten wir einmal im Quartal einen Nachhaltigkeitsstammtisch an, an dem 
über aktuelle Themen informiert wird und sich interessierte Bürger*innen austauschen 
können.

Der zweite Nachhaltigkeitsstammtisch zum Thema
Biodiversität im Weinbau und in der Flur

Referent(en): Vertreter der Südpfalz-Biotope
wird am 23.02.2023 um 18 Uhr stattfinden. Treffpunkt ist im Rathaus der Verbandsge-
meinde Maikammer.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung zu dieser Veranstaltung bis 
spätestens zum 17.02.2023 an Franziska Klüpfel (Telefon: 06321/58 99 33 oder 
franziska.kluepfel@vg-maikammer.de).

Text: Verbandsgemeinde Maikammer
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen

 ■ Verbandsgemeindever-
waltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24, 67487 
Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99, 
E-Mail: poststelle@vg-maikammer.de
Servicezeiten:
derzeit nur nach Terminabsprache
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.
 i Jugendbüro der Verbandsge-

meinde Maikammer
Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, Hartmann-
straße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, montags von 
15.30 - 18.00 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, mittwochs von 
16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 
17.00
 i Schiedsamt der Verbandsgemein-

de
Telefon: 06321 5899-11
E-Mail: schiedsamt@vg-maikammer.de
 i Schneller Defibrillatoren-Einsatz 

kann Leben retten!
Standorte in der Ortsgemeine Maikam-
mer
VR-Bank Südpfalz ( Frantzplatz 1)
Sparkasse Südpfalz (Marktstraße 2)
Sportplatz Maikammer AED-Defibrillator 
(Wiesenstraße 13)
Kommunale Kindertagesstätte (Frantzplatz 3)
Katholische Kindertagesstätte (Silvaner-
weg 23)
Kalmithalle (An der Steinmühle)
Kalmitbad (Wiesenstraße 18)
Bürgerhaus (Marktstraße 8)
Katholische Kirche (Weinstraße Nord 23)
 i Notrufe

Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz Tel.: 06131 
19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 (gebüh-
renfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk

Wasserwerk

Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).

Kanalwerk

Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Notfäl-
len).

 i Energie- und Stromversorgung

Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310

Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

Gasversorgung - Störungsdienst

Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst
 i Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vor-
wahl)

 i Zahnärztlicher Notfalldienst

11./12.02.23

Herr Dr. Christian Bertram, Hans-Böckler-
Str. 25, Medi Zentrum 67454 Haßloch  ...Tel.: 
06324/971 615

 i Tierärztlicher Notfalldienst

Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Schneller Defibrillatoren - Einsatz 
kann Leben retten!

Standorte in der Ortsgemeine Maikam-
mer

VR-Bank Südpfalz ( Frantzplatz 1)

Sparkasse Südpfalz (Marktstraße 2)

Sportplatz Maikammer AED-Defibrillator 
(Wiesenstraße 13)

Kommunale Kindertagesstätte (Frantzplatz 
3)

Katholische Kindertagesstätte (Silvaner-
weg 23)

Kalmithalle (An der Steinmühle)

Kalmitbad (Wiesenstraße 18)

Bürgerhaus (Marktstraße 8)

Katholische Kirche (Weinstraße Nord 23)

Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 10.02.2023
Bavaria-Apotheke  .............. Tel.: 06321/13355

Robert-Stolz-Str. 33, 67433 Neustadt

Sa. 11.02.2023
Sonnen-Apotheke  ............. Tel.: 06321/35776

Friedrichstr. 25-27, 67433 Neustadt

Ring-Apotheke  ................... Tel.: 06341/86979

Rheinstr. 2, 76829 Landau

So. 12.02.2023
Eichendorff-Apotheke  ..... Tel.: 06321/14330

Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt

Bahnhof-Apotheke ...........  Tel.: 06341/87162

Ostbahnstr. 18, 76829 Landau

Mo. 13.02.2023
Winzinger-Apotheke ........  Tel.: 06321/32459

Kirchstr. 45, 67433 Neustadt

Apotheke im MED-ZEN  ... Tel.: 06341/14660

Max-Planck-Str. 1, 76829 Landau

Di. 14.02.2023
Apotheke Luckenbach ....... Tel.: 06323/2140

Tanzstr. 12, 67480 Edenkoben

Rochus-Vital-Apotheke  .Tel.: 06321/189960

Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt

Mi. 15.02.2023
apo-rot Bacchus-Apotheke  ........................Tel.: 
06321/30478

Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt

farma-plus Apotheke im Medivicus ........Tel.: 
06341/9688055

Paul-von-Denis-Str. 17, 76829 Landau

Do. 16.02.2023
Brunnen-Apotheke  ..............Tel.: 06323/6016

Weinstr. 68, 67480 Edenkoben

Hirsch-Apotheke  ...................Tel.: 06321/2600

Schütt 7, 67433 Neustadt

Schwanen-Apotheke  ....... Tel.: 06341/87001

Rathausplatz 12, 76829 Landau

Fr. 17.02.2023
Marien-Apotheke  .................Tel.: 06321/5061

St. Martinerstr. 1, 67487 Maikammer

Markt-Apotheke .................  Tel.: 06341/88508

Marktstr. 35 76829 Landau

Internetseite: www.lak-rlp.de
Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. Wer sich 
die Information über das Internet besorgen 
möchte, kann die Daten auf der Internet-
seite abrufen.
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Ferienprogramm 2023Ferienprogramm 2023
der VG Maikammerder VG Maikammer

In der VG bietet zu einen die Jugendpflege unter der Leitung von Karin Beetz Ferienprogramme an. 
Diese finden in großen Gruppen bis zu 50 Kinder statt, und richten sich an Kinder ab 8 Jahren. Die Kinder 
werden von ehrenamtlichen Jugendlichen / jungen Erwachsenen in Kleingruppen betreut. Es finden 
Spiel- und Bastelaktionen, sowie Tagesausflüge, teilweise mit einem Reisebus statt. Die Teilnehmerbei-
träge werden dieses Jahr erhöht, die Kosten sind: 70,- €, für Geschwister 50,- €, Anmeldung ist vor der 
jeweiligen Veranstaltung im Nachrichtenblatt und unter vg-maikammer/freitzeit/jugend möglich.

Termine:
Pfingstferienprogramm: 30.5. bis 2.6. Anmeldung ab 13.4.
Kinderferienwoche: 24.7. bis 28.7. Anmeldung ab 9.5.
Herbstferienprogramm: 16.10. bis 20.10. Anmeldung ab 7.9.

Ebenso bieten die drei Grundschulen gemeinsam ein Ferienprogramm an. Dies findet in einer der Schu-
len und im Jugendraum in Maikammer statt, es gibt Spiel- und Bastelangebote, sowie Tagesausflüge. 
Betreut werden die Kinder von Mitarbeiterinnen der Betreuenden Grundschule.
Die Teilnehmerbeiträge pro Woche betragen 50,-€ für Geschwister 40,-€, Anmeldung ist vor der jeweili-
gen Veranstaltung im Nachrichtenblatt und unter vg-maikammer/freitzeit/jugend möglich.

Termine
Osterferienprogramm: 3.4. bis 6.4. Anmeldung ab 2.3.
Sommerferienprogramm: 24.7. bis 28.7. (1. Ferienwoche) Anmeldung ab 9.5.

31.7. bis 4.8. (2. Ferienwoche)
28.8. bis 1.9. (6. Ferienwoche)

Herbstferienprogramm: 23.10. bis 27.10. Anmeldung ab 7.9.

Weitere Infos erhalten sie bei: Karin Beetz, Tel.: 0151 14009274, karin.beetz@vg-maikammer.de

Text: Verbandsgemeinde Maikammer
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 ◗ Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Maikammer sucht für ihre vier-
gruppige kommunale Kindertagesstätte Aben-
teuerland zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Erzieherin (w/m/d) in Voll- und Teilzeit
Die Einrichtung hat 80 Plätze.

Wir bieten:
- Vergütung nach TVöD
- ein engagiertes, kollegiales Team
- engagierte und interessierte Eltern
- Schwerpunkte

• gesunde Ernährung „Kita isst besser“ sowie
• Zusammenarbeit im Bereich Natur, begleitend durch einen 
Diplombiologen

- Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
Wir erwarten:
- abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in
- eine wertschätzende Haltung zum Kind
- eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
- Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Hünerfauth, Perso-
nalamt, Tel. 06321/5899-11, gerne zur Verfügung.
Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 15. Feb-
ruar 2023 an https://vg-maikammer.de/verbandsgemeinde/
stellenangebote/
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter/in (m/w/d)
für die Betreuung der IT-Geräte in den Schulen der Ver-

bandsgemeinde Maikammer
auf 450 €-Basis, ca. 5-6 Std./Woche
Aufgrund der deutlich zunehmenden digitalen Lehr- und Lern-
infrastrukur an unseren Schulen, fallen auch mehr Administra-
tionsaufgaben an. Zur Verstärkung unserer IT-Abteilung suchen 
wir daher Unterstützung, gerne auch aus dem Kreis engagierter 
Eltern oder sonstiger Förderer unser drei Grundschulen.
Ihr Aufgabenbereich
• Installation und Konfiguration von PC´s, Laptops und Tab-

lets
• Durchführung von Updates der verschiedenen Systeme
• Behebung einfacherer IT-Probleme
Ihr Anforderungsprofil
• Belastbarkeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• eine IT-Ausbildung ist nicht erforderlich, gute Kenntnisse 

und Lernbereitschaft sind ausreichend
• eigenverantwortliche und strukturiertes Arbeiten, auch 

außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
Das Arbeitsverhältnis ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Die Beschäftigung kann je nach Bedarf in den Grundschulen 
Kirrweiler, Maikammer und St. Martin sein. Die Vergütung erfolgt 
leistungsgerecht auf der Grundlage des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD).
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt.
Für fachliche Fragen steht Ihnen Herr David Weber, Tel.: 
06321/5899-16, gerne zur Verfügung.
Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 15. Feb-
ruar 2023 an https://vg-maikammer.de/verbandsgemeinde/
stellenangebote/

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten der 
Grünabfallannahmestelle in Kirrweiler

Öffnungszeiten von November bis Februar:
montags 14.00 bis 16.00 Uhr
samstags 13.00 bis 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Stellenausschreibung

Verbandsgemeinde Maikammer

Unser neues, barrierefreies  
Freizeit- und Familienbad sucht Sie!

Zur Verstärkung unseres Kalmitbad-Teams suchen wir ab April 
2023 eine

Servicekraft (m/w/d)
in Teilzeit (ca. 20-30 Stunden/Woche)  

-Saisonbeschäftigung-
für die Betreuung unseres neu sanierten Bades.

Tätigkeiten zur Aufgabenerfüllung
- Kassieren von Eintrittsgeldern
- Erstellen von Saisonkarten und Dutzendkarten
- Tägliche Schichtabrechnung der Einnahmen
- Reinigung und Pflege des Kassen- und Eingangsbereichs
Persönliche und fachliche Voraussetzungen
- Kenntnisse im Kassenwesen
- Kundenfreundliches Verhalten
- Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit
- Bereitschaft, im Schichtdienst sowie an Wochenenden 

und Feiertagen zu arbeiten
- Flexibilität
Wir bieten
- Eine enge Zusammenarbeit in einem effizienten und moti-

vierten Team
- Eine freundliche Arbeitsatmosphäre
- Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst (TVöD)
- Eine gute betriebliche Altersversorgung

Interesse?
Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens 15.02.2023 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Perso-
nalabteilung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer, zu 
bewerben, gerne auch Kurzbewerbung per E-Mail. Schwerbe-
hinderte werden bei gleicher Eignung berücksichtigt.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Personalamt, Frau 
Hünerfauth, Telefon: 06321/5899-11,
E-Mail: alexandra.huenerfauth@vg-maikammer.de.
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 ◗ Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Maikammer für das Jahr 2023
vom 16.01.2023
Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 
08.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der Erträge  6.196.664,00 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen   6.176.029,00 Euro
Jahresüberschuss   20.635,00 Euro
Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   328.656,00 Euro
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   75.810,00 Euro
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   75.810,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus internen Leistungsbeziehungen   0,00 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   890.600,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   714.500,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit   176.100,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit   504.756,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen   6.795.746,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen   6.795.746,00 Euro
Zunahme liquide Mittel/ Veränderung
des Finanzmittelbestands   194.940,00 Euro

 ◗ Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde St. Martin sucht zur Verstär-
kung des Teams in der Tourist-Info zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/in in der Tourist-Info (m/w/d)
in Teilzeit mit 19,5 Std/Woche

Ihre vielfältigen Aufgaben:
- Beratung unserer Gäste zu Freizeitaktivitäten, Sehenswür-

digkeiten und Angeboten vor Ort persönlich, telefonisch 
und per Email

- Erstellung und Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Verkauf von Kartenmaterial und Souvenirartikeln
- Verkauf von Veranstaltungstickets
- Reservierung von Führungen
- Vermittlung und Organisation von Gruppenführungen
- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern
- Organisation von Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt, 

Kulturveranstaltungen u.ä.)
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann-/frau für Touris-

mus und Freizeit oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
- Erfahrung im Bereich Tourismus und Freizeit von Vorteil
- Gute EDV Kenntnisse und sicherer Umgang mit den MS-

Office Programmen
- Kenntnisse in Deskline 3.0 von Vorteil
- freundliches, offenes und serviceorientiertes Auftreten
- eigenverantwortliches Arbeiten, Team- und Kommunikati-

onsfähigkeit
- Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme von Wochen-

enddiensten in der Zeit von März bis November
- Ortskenntnisse bzw. Kenntnisse der Region Deutsche Wein-

straße sind von Vorteil
- Fremdsprachenkenntnisse in Englisch von Vorteil
- Führerschein Klasse B
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei gleicher Eig-
nung und Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Stelle ist 
auf 1 Jahr befristet. Die Vergütung erfolgt nach TVöD.
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Tourist-Info, Frau 
Kauf, unter daniela.kauf@sankt-martin.de gerne zur Verfügung.
Ihre Online-Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 15. Feb-
ruar 2023 an https://vg-maikammer.de/verbandsgemeinde/
stellenangebote/
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

 ◗ Personalausweise bzw. Reisepässe einge-
troffen und im Bürgerbüro abholbereit

Die bis einschl. Freitag, den 13. Januar 2023 in der 2. Kalenderwoche bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer beantragten Perso-
nalausweise sind eingetroffen. Die Produktion der Reisepässe dauert 
etwas länger. Die Reisepässe, die bis Freitag, den 16. Dezember 2022 
in der 50. Kalenderwoche beantragt wurden, sind eingetroffen.
Wichtiger Hinweis: Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zim-
mer 9) ohne Termin abgeholt werden.
Für die Beantragung neuer Ausweis- bzw. Passdokumente ist jedoch eine 
vorherige Terminvereinbarung beim Bürgerbüro zwingend erforderlich. 
Kontaktdaten für Terminvereinbarung beim Team des Bürgerbüros:
- Julia Handwerker
- Claudia Lang
- Julia Schwaderer
Tel. 06321-5899-27 bzw. 06321-5899-28
E-Mail: buergerbuero@vg-maikammer.de
Bitte vereinbaren Sie auch für andere Anliegen beim Einwoh-
nermeldeamt einen Termin - gern über den neuen Online-Ter-
minkalender: www.vg-maikammer.de!

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
- Fachbereich Bürgerservice -

- Bürgerbüro -
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b) Kredite zur Liquiditätssicherung
- Sondervermögen „Wasserversorgung“   0,00 Euro
- Sondervermögen „Abwasserbeseitigungseinrichtungen“   0,00 
Euro
- Photovoltaikeinrichtungen   0,00 Euro
  0,00 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen
- Sondervermögen „Wasserversorgung“   0,00 Euro
- Sondervermögen „Abwasserbeseitigungseinrichtungen“   0,00 
Euro
- Photovoltaikeinrichtungen   0,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-
genommen werden müssen, beläuft sich
auf   0,00 Euro

§ 6 Steuersätze
Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer ist in der Vergnügungs-
steuersatzung festgesetzt.

§ 7 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung der Gemeindeeinrich-
tungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen 
nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haus-
haltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:
1. Wassergebühren (§ 7 KAG i. V. m. der Entgeltsatzung Wasserver-
sorgung)
a) Grundgebühr pro Wasseranschluss (Wasserzähler) nach der 
Größe des Wasserzählers
bis 4 m3-Zähler   50,00 Euro jährlich,
5 - 10 m3-Zähler   83,00 Euro jährlich,
11 - 16 m3-Zähler   240,00 Euro jährlich,
über 16 m3-Zähler   450,00 Euro jährlich.
b) Bezugsgebühr pro cbm Frischwasser   1,80 Euro
c) Umsatzsteuer
Zu allen festgelegten Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, 
ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils geregelten 
Höhe hinzuzurechnen.
3. Kanalbenutzungsgebühren (§ 7 KAG i. V. m. der Entgeltsatzung 
Abwasserbeseitigung)
a) Benutzungsgebühr einschl. Abwasserabgabe je m3 gewichte-
ter
Schmutzwassermenge   2,35 Euro
b) Wiederkehrender Beitrag pro m2

möglicher Abflussfläche   0,45 Euro
c) Grundgebühr für Weinbau pro Verrechnungseinheit   7,44 Euro
d) Gebühr für Fäkalschlammbeseitigung
- pro m3 häuslichem Abwasser und Schlamm aus zugelassenen
Kläranlagen   2,35 Euro
4. Anteilssatz an den laufenden Kosten der Niederschlagswas-
serbeseitigung
pro m2 Straßenfläche im Jahr für
a) Gemeindestraßen   0,59 Euro
b) Landesstraßen gemäß besonderer Vereinbarung
Die Sätze der einmaligen Beiträge werden wie folgt festgesetzt:
1. Wasserversorgung (§ 7 KAG i. V. m. der Entgeltsatzung Wasser-
versorgung)
1.1 Straßenleitungen pro m² gewichteter
Grundstücksfläche   4,28 Euro
1.2 Hauptversorgungsleitungen pro m² gewichteter
Grundstücksfläche   0,69 Euro
1.3 Übrige Anlagen pro m² gewichteter Grundstücksfläche   1,19 
Euro
1.4 Zu diesen Beitragssätzen (1.1 bis 1.3) wird die gesetzlich festge-
legte Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) erhoben.
2. Abwasserbeseitigungseinrichtungen (§ 7 KAG i. V. m. der Ent-
geltsatzung Abwasserbeseitigung)
2.1 Straßenleitungen
a) Niederschlagswasserbeseitigung pro m2 zulässiger
Abflussfläche   8,96 Euro
b) Schmutzwasserbeseitigung pro m2 gewichteter
Grundstücksfläche   3,12 Euro

3. Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke
a) Wasserwerk
Im Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“ werden für das Wirtschafts-
jahr 2023
im Erfolgsplan
der Gesamtbetrag der Erträge auf   1.240.600,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.288.300,-- Euro
Ergebnis/Verlust   - 47.700,-- Euro
im Vermögensplan
die Deckungsmittel auf   632.400,-- Euro
der Finanzbedarf auf   632.400,-- Euro
davon Investitionen   490.000,-- Euro
festgesetzt.
b) Abwasserbeseitigungseinrichtungen
Im Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigungseinrichtungen“ werden 
für das Wirtschaftsjahr 2023
im Erfolgsplan
der Gesamtbetrag der Erträge auf   1.912.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.954.600,00 Euro
Ergebnis/Verlust   -42.100,00 Euro
im Vermögensplan
die Deckungsmittel auf   1.561.400,00 Euro
der Finanzbedarf auf   1.561.400,00 Euro
davon Investitionen   1.192.000,00 Euro
festgesetzt.
c) Photovoltaikeinrichtungen
Im Wirtschaftsplan „Photovoltaikeinrichtungen“ werden für das 
Wirtschaftsjahr 2023
im Erfolgsplan
der Gesamtbetrag der Erträge auf   92.000,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  86.600,-- Euro
Ergebnis/Gewinn   5.400,-- Euro
im Vermögensplan
die Deckungsmittel auf   45.400,-- Euro
der Finanzbedarf auf   45.400,-- Euro
davon Investitionen   0,-- Euro
festgesetzt.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
- zinslose Kredite auf  0,00 Euro
- verzinste Kredite auf   0,00 Euro
- verzinste Anleihe   0,00 Euro
zusammen auf   0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf   0,00 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite auf-
genommen werden müssen, beläuft sich
auf   0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festge-
setzt
auf   250.000,00 Euro
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sonderver-

mögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermö-
gen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf
a) Verzinste Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen
- Sondervermögen „Wasserversorgung“   0,00 Euro
- Sondervermögen „Abwasserbeseitigungseinrichtungen“   0,00 
Euro
- Photovoltaikeinrichtungen   0,00 Euro
  0,00 Euro
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sung in Verbindung mit § 1 Satz 1 Gaststättenverordnung (GastVO) 
in der geltenden Fassung und § 1 Abs. 1 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz (LVwVfG) in der geltenden Fassung in Verbindung mit § 
3 Abs. 1 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der gelten-
den Fassung erlässt die Verbandsgemeinde Maikammer als zustän-
dige Behörde folgende Allgemeinverfügung:

1. Diese Allgemeinverfügung gilt für die mit einer Erlaubnis 
gemäß § 2 Abs. 1 GastG oder einer vorläufigen Erlaubnis 
gemäß § 11 Abs. 1 GastG genehmigte Außengastronomie aller 
Betriebe in der Verbandsgemeinde Maikammer. Diese Allge-
meinverfügung gilt nicht für vorübergehende Gaststätten-
betriebe mit einer Gestattung nach § 12 GastG. Sie gilt ferner 
nicht für eine genehmigte Außengastronomie, die nicht unter 
§ 4 Abs. 1 LImSchG fällt, zum Beispiel wenn deren Betätigung 
aufgrund der räumlichen Entfernung zur Wohnbebauung 
nicht zu einer Störung der Nachtruhe führen können. Weiter-
gehende Erlaubnisse an einzelne Gaststättenbetriebe bleiben 
ebenfalls unberührt.

2. Der Beginn der Nachtzeit nach § 4 Abs. 1 LImSchG wird gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 und 2 LImSchG im Zeitraum vom 01. Mai 2023 
bis zum 30. September 2023 in der Verbandsgemeinde Mai-
kammer in der Nacht zu einem Samstag, zu einem Sonntag 
und an Tagen vor einem gesetzlichen Feiertag jeweils um eine 
Stunde hinausgeschoben. Die Außengastronomie ist damit bis 
23.00 Uhr erlaubt.

3. Im Geltungszeitraum dieser Allgemeinverfügung (oben Nr. 
2) werden die in Einzelfällen für die Außengastronomie in 
den jeweiligen Erlaubnissen getroffenen Festsetzungen des 
Beginns der Nachtzeit von 22.00 Uhr auf 23.00 Uhr festgesetzt.

4. Diese Allgemeinverfügung ergeht unter folgenden Nebenbe-
stimmungen:
a) Diese Allgemeinverfügung gilt vom 01. Mai 2023 bis 30. Sep-
tember 2023.
b) Ab 22.00 Uhr sind Musikdarbietungen jeglicher Art, auch 
Musik- oder Fernsehübertragungen aus dem Innenraum der 
Gaststätte, auf den Außenbewirtungsflächen untersagt.
c) Ein jederzeitiger entschädigungsloser Widerruf dieser Allge-
meinverfügung bleibt vorbehalten.
d) Es ergeht der Hinweis, dass diese Allgemeinverfügung u.a. 
für Messen, Volksfeste und ähnliche Veranstaltungen keine 
Anwendung findet. Für diese Veranstaltungen kann die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer auf Antrag des Ver-
anstalters allgemeine Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 5 LImSchG 
zulassen. Auch weitere Ausnahmen von den grundsätzlichen 
Bestimmungen zur Nachtzeit des § 4 Abs. 1 LImSchG bleiben 
im Einzelfall nach § 4 Abs. 3 LImSchG vorbehalten.
e) Diese Allgemeinverfügung wird am Tag der Bekanntgabe 
durch Veröffentlichung im Nachrichtenblatt der Verbandsge-
meinde Maikammer wirksam. Tag der Bekanntmachung im 
Sinne des § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG ist der auf die Bekanntma-
chung folgende Tag.

Gründe:
Durch die Umstellung auf Sommerzeit ändern sich die Lebens- und 
Freizeitgewohnheiten. Durch das längere Tageslicht bedingt kön-
nen sich Freizeitaktivitäten in den Abend oder in die frühe Nacht 
verschieben. Vielfach besteht der Wunsch, länger als bis 22.00 Uhr 
Außengastronomie betreiben oder nutzen zu können. Dies gilt 
insbesondere am Wochenende oder vor sonstigen arbeitsfreien 
Tagen. Der Landesgesetzgeber räumt in § 4 Abs. 4 Satz 1 LImSchG 
die Möglichkeit ein, den Beginn der Nachtzeit um eine Stunde hin-
auszuschieben. Der Verbandsgemeinderat Maikammer hat in sei-
ner Sitzung vom 26.01 2023 über ein Hinausschieben der Nachtzeit 
um eine Stunde beraten und entschieden, diesem Ansinnen statt-
zugeben. Damit soll dem veränderten Freizeitverhalten der Bevöl-
kerung Rechnung getragen werden sowie Wettbewerbsnachteile 
für die Gastwirte im Vergleich mit anderen Gemeinden aber auch 
mit Vereinen bei Veranstaltungen vermieden werden.

2.2 Übrige Anlagen
a) Niederschlagswasserbeseitigung pro m2 zulässiger
Abflussfläche   4,11 Euro
b) Schmutzwasserbeseitigung pro m2 gewichteter
Grundstücksfläche   0,74 Euro

§ 8 Umlage
Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die 
Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsge-
meindeumlage.
Der Umlagesatz wird auf   33,5 %
festgesetzt.
Die Umlage wird mit je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. zur Zahlung fällig.

§ 9 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 14.414.156,21 
Euro.(F)
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 14.330.374,68 
Euro (F)
und zum 31.12.2019 voraussichtlich 14.824.081,83 Euro.(V)
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 
beträgt 15.063.369,78 Euro (V)
und zum 31.12.2021 voraussichtlich 15.713.309,23 Euro.(V)
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 
beträgt 15.716.189,23 Euro (P)
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 
beträgt 15.736.824,23 Euro (P)
F = Festgestelltes Ergebnis, V = Vorläufiges Ergebnis, P = Planzahl
§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-

lungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor,
wenn im Einzelfall mehr als   5.000,00 Euro
überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind in 
der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit
Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten ist kein Fall zuge-
lassen. Für die Altersteilzeit von Arbeitnehmerinnen / Arbeitneh-
mer ist kein Fall zugelassen.

§ 13 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt - rückwirkend - am 1. Januar 2023 in 
Kraft.

Maikammer, den 03.02.2023
Flach, Bürgermeisterin

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Fest-
setzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit Schrei-
ben vom 16.01.2023 erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, dem 
13.02.2023, bis einschließlich Montag, den 20.02.2023, jeweils von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und außerdem donnerstags von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr sowie montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 
Uhr im Rathaus der Verbandsgemeinde Maikammer, Immengarten-
straße 24, 67487 Maikammer, Zimmer 004, öffentlich aus.
Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung unter
Tel.: 06321/5899-50 oder jutta.mueller@vg-maikammer.de

Maikammer, den 03.02.2023
Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Allgemeinverfügung zur Festsetzung des 
Betriebsendes der Außengastronomie in 
der Verbandsgemeinde Maikammer

im Jahr 2023 vom 30.01.2023
Gemäß § 4 Abs. 4 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Satz 
1 Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) in der geltenden Fas-
sung, sowie § 30 Gaststättengesetz (GastG) in der geltenden Fas-
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Gleichzeitig werden positive Impulse für den Tourismus in der Ver-
bandsgemeinde Maikammer erwartet. Der Schutz der Nachtruhe 
der Anwohner wird durch die Befristung und die Beschränkun-
gen auf die tageweise Hinausschiebung der Nachtzeit Rechnung 
getragen. Die meisten Anwohner haben die Möglichkeit am dar-
auffolgenden Tag auszuschlafen, dies gilt insbesondere auch für 
Schülerinnen und Schüler die durch die Verschiebung der Nacht-
zeit nicht in ihrem Schulbesuch beeinträchtigt werden sollen. Auch 
die Auflage mit dem Verbot von Musikdarbietungen ist geeignet, 
die Immissionen für die Anwohner zu reduzieren. Für den Fall zahl-
reicher Beschwerden oder Verstöße gegen die Auflagen hat sich die 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer nach pflichtgemäßem 
Ermessen den Widerruf dieser Allgemeinverfügung vorbehalten.
Eine gleichlautende Regelung galt bereits in den Jahren 2021 
und 2022. Überwiegend gab es hierzu eine positive Resonanz, 
sowohl aus der Bevölkerung als auch von den Gastronomen. Das 
Ordnungsamt wird die Einhaltung der Allgemeinverfügung durch 
stichprobenartige Kontrollen überwachen.
Über eine Verstetigung dieser Regelung wird zu gegebener Zeit 
neu entschieden.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Maikammer, Immengartenstr. 24, 67487 Maikammer schriftlich, in 
elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Maikammer, den 30.01.2023
Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Rechtsverordnung

der Verbandsgemeinde Maikammer zum Schutz von 
freilebenden Katzen in der Verbandsgemeinde Mai-
kammer (KatzenSchVO) vom 30.01.2023
Auf Grund § 13b Tierschutzgesetz (TierSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBI. I S. 1206, 1313), zuletzt 
geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436), in Verbindung mit §§ 1 und 2 der Landesverord-
nung zur Übertragung der Ermächtigung und über die Zuständig-
keit nach § 13b des Tierschutzgesetzes vom 02. Juli 2015 (GVBI. 
2015, 171) erlässt die Verbandsgemeinde Maikammer mit Zustim-
mung des Verbandsgemeinderates vom 26.01.2023 für das Gebiet 
der Verbandsgemeinde Maikammer folgende Rechtsverordnung:

§ 1 Zweck
Zweck dieser Verordnung ist es, die unkontrollierte Erhöhung der 
Anzahl freilebender Katzen zu verhindern, um Katzen vor erhebli-
chen Schmerzen, Leiden und Schäden zu bewahren, die durch eine 
erhöhte Katzenpopulation verursacht werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen
1. Katzen im Sinne dieser Verordnung sind alle weiblichen und 

männlichen Tiere der Art felis silvestris catus, die von einem 
Menschen gehalten werden.

2. Fortpflanzungsfähige Katzen sind Katzen, die mindestens fünf 
Monate alt sind und nicht kastriert oder sterilisiert sind.

3. Als Katzenhalter*in im Sinne dieser Verordnung gelten alle 
Eigentümer*innen, Halter*innen oder Betreuer*innen einer 
Katze. Betreuer*innen sind insbesondere auch Personen, die 
einer Katze den Aufenthalt auf ihrem befriedeten Besitztum 
nicht nur vorübergehend ermöglichen.

4. Eine Katze hat unkontrollierten, freien Auslauf, wenn sie freie 
Bewegungsmöglichkeit außerhalb eines Gebäudes oder befrie-
deten Besitztums und außerhalb der unmittelbaren Einwir-
kungsmöglichkeit der Katzenhalter*innen hat.

5. Unter einer Kennzeichnung versteht man die eindeutige Mar-
kierung einer Katze zu Identifikationszwecken, beispielsweise 
durch Implantation eines Mikrochips. In Betracht kommen wei-
terhin andere vergleichbar sichere Techniken, wenn diese die 
Katze nicht stärker belasten oder gefährden.

6. Registrierung im Sinne dieser Verordnung ist die Eintragung 
der über einen Nummerncode hinterlegten Daten in ein öffent-
liches oder privat geführtes, der Behörde zugängliches, Haus-
tierregister. Dabei werden das Geschlecht und ein äußerliches 
Erkennungsmerkmal der Katze, sowie den Namen und die 
Anschrift des Katzenhalters/der Katzenhalterin erfasst. Es emp-
fiehlt sich, freilaufende Katzen (Hauskatzen) in einem privaten 
Haustierregister, wie z.B. von TASSO e.V. oder dem Deutschen 
Tierschutzverbund, kostenfrei registrieren zu lassen.

§ 3 Schutzgebiet
Schutzgebiet im Sinne des § 13 b Satz 1 und 2 TierSchG ist das 
gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde Maikammer.
§ 4 Kennzeichnungs- und Registrierpflicht, Kastrationspflicht

1. Katzenhalter*innen, die ihrer fortpflanzungsfähigen Katze 
unkontrollierten Zugang ins Freie gewähren, haben ihre Katze 
durch eine Tierarztpraxis kennzeichnen und registrieren zu las-
sen. Die Registrierung ist bei jeder Änderung der Daten zu aktu-
alisieren (Halterwechsel, Wohnortwechsel).

2. Katzenhalter*innen, die ihrer fortpflanzungsfähigen Katze im 
Schutzgebiet unkontrollierten Zugang ins Freie gewähren, sind 
verpflichtet, ihre Hauskatze von einem Tierarzt oder einer Tier-
ärztin kastrieren oder sterilisieren zu lassen.

3. Auf Verlangen der Ordnungsbehörde haben Katzenhalter*innen 
einen Nachweis darüber vorzulegen, dass die betroffene Katze 
gekennzeichnet, registriert und nicht fortpflanzungsfähig ist.

4. Von den Regelungen des Abs. 1 und 2 sind auf Antrag Ausnah-
men zulässig, soweit es sich um eine Zuchtkatze handelt und 
der Züchter bzw. die Züchterin einem anerkannten Züchterver-
band angehört. Eine artgerechte Kontrolle und Versorgung der 
Nachzucht ist glaubhaft darzulegen.
Eine Ausnahme ist ebenfalls auf Antrag zulässig, soweit eine 
tierärztliche Bescheinigung vorlegt wird, nach der die Katze 
nicht mehr zeugungsfähig bzw. fruchtbar ist.

§ 5 Anordnungen

1. Die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer ist berechtigt, 
zur Beseitigung festgestellter und zur Verhütung künftiger 
Verstöße, die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Sie ist 
insbesondere berechtigt, die Kennzeichnung, Registrierung 
und Kastration oder Sterilisation einer fortpflanzungsfähigen 
Katze, die unkontrolliert freien Auslauf hat, auf Kosten der 
Katzenhalter*innen anzuordnen.

2. Die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer oder ein von 
Ihr beauftragtes Tierheim oder Tierschutzorganisation ist 
berechtigt, eine nicht gekennzeichnete und/oder fortpflan-
zungsfähige Katze, die im Gebiet der VG Maikammer aufgegrif-
fen wird, in Obhut zu nehmen.

3. Können Katzenhalter*innen einer sich im unkontrollierten und 
freien Auslauf befindlichen, fortpflanzungsfähigen Katze nicht 
innerhalb von 72 Stunden durch das Tierheim, die Tierschutzor-
ganisation oder die Ordnungsbehörde ermittelt werden, ist die 
Verbandsgemeindeverwaltung, oder ein von Ihr beauftragtes 
Tierheim oder Tierschutzverein berechtigt, die Kennzeichnung, 
Registrierung und Kastrierung oder Sterilisation einer Katze 
auch ohne Einverständnis der Halter*innen auf deren Kosten 
durchführen zu lassen.

4. Ist zur Ergreifung der Katze das Betreten eines Pri-
vat- oder Betriebsgeländes erforderlich, sind die 
Grundstückseigentümer*innen oder Pächter*innen verpflich-
tet, dies zu dulden. Dies gilt auch für, von der Verbandsge-
meinde Maikammer beauftragte Tierschutzorganisationen. Das 
Betretungsrecht bezieht sich nicht auf befriedetes Besitztum.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Rechtsverordnung tritt zum 01. April 2023 in Kraft. Die Gel-
tungsdauer dieser Rechtsverordnung beträgt fünf Jahre ab Inkraft-
treten, soweit sie nicht zuvor außer Kraft gesetzt wird.

Maikammer, den 30.01.2023
Gabriele Flach

Bürgermeisterin
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Jahresverbrauchsabrechnungen Wasser- und Abwasser:
Die Jahresverbrauchsabrechnung 2022 ist fertig gestellt, die entsprechenden Bescheide sind versandt worden.
Die Wasser- und Abwassergebühren mussten aufgrund der Preissteigerungen in allen Bereichen, jedoch besonders im Energiesegment, 
erhöht werden. Der Preis für Frischwasser steigt von 1,65 €/cbm auf 1,80 €/cbm netto zzgl. 7 % MwSt. Die Schmutzwassergebühren von 
2,15 €/cbm auf 2,35 €/cbm. Die Erhöhung beträgt rd. 10 % und kann daher noch als moderat bezeichnet werden, wenn man berücksichtigt, 
dass sich die Energiekosten in etwa verdoppelt haben. Die Weinbaugebühr muss jedes Jahr durch die Nachkalkulation angepasst werden.
Die Grundgebühr für die Wasserzähler wurde nicht angehoben, auch der Wiederkehrende Beitrag für die Oberflächenentwässerung muss 
nicht angepasst werden.
Für Rückfragen zu den Jahresverbrauchsabrechnungen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen in den Verbandsgemeindewerken gerne zur 
Verfügung.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Freiflächen-PV; Teil-Privilegierung im Außenbereich
Ab 01.01.2023 sind Photovoltaikanlagen in einer Entfernung von bis zu 200 Metern zu Autobahnen und Schienenwegen des übergeordne-
ten Netzes baurechtlich privilegiert. Dies ergibt sich aus einer entsprechenden Ergänzung des § 35 Abs. 8 BauGB durch das Mitte Dezember 
2022 beschlossene Gesetz zur sofortigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht. Für 
PV-Anlagen innerhalb dieses Korridors ist ein Bebauungsplan nicht mehr erforderlich. Damit soll erreicht werden, den Neubau insbeson-
dere von Freiflächen-PV-Anlagen in vorbelastete Flächen zu lenken und andere, insbesondere wohnortnahe Standorte im Außenbereich 
zu entlasten.
Quelle: Blitzreport GStB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Landessolarverordnung
Zum Jahresbeginn 2023 ist die neue Landesverordnung zur Durchführung des Landessolargesetzes (LSolarGDVO) in Kraft getreten. Sie 
dient der Umsetzung der Anforderungen des Landessolargesetzes vom September 2022. Dieses verpflichtet ab 1. Januar zur Installation 
von PV-Anlagen auf allen gewerblichen Neubauten ab 100 m² sowie neuen gewerblichen Parklätzen ab 50 Stellplätzen. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Bauantrags. Öffentliche Gebäude sind nicht erfasst.
Die Durchführungsverordnung enthält insbesondere ein Optimierungsgebot; Dachflächen und Stellplätze sollen von vornherein so 
geplant und gestaltet werden, dass diese sich für eine Solarnutzung möglichst gut eignen. Weiterhin präzisiert die Verordnung die Ausnah-
metatbestände, die möglichen Befreiungen sowie die jeweiligen Nachweispflichten. Schließlich werden die Prüfungs- und Kontrollmaß-
stäbe für die Bauaufsichtsbehörden definiert.
Quelle: Blitzreport GStB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zensus 2022; Datenerhebung
Mit Beschluss vom 27.10.2022, Az.: 3 L 763/22, hat das VG Neustadt/Weinstr. die Klage eines Antragstellers im vorläufigen Rechtschutz-
verfahren gegen die Datenanforderung im Zuge der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) abgelehnt. Das Statistische Landesamt ist 
berechtigt, im Rahmen des Zensus 2022 die im Gesetz (ZensG 2022) näher bezeichneten, strukturellen Angaben einschließlich sog. statis-
tischer Hilfsmerkmale zu erheben.
Das Gericht ist der Auffassung, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht verletzt sei. Die Ausgestaltung des Zensus 
2022 entspreche den Vorgaben, die das BVerfG in seinem Urteil vom 19.09.2018 (Az.: 2 BvF 1/15 und 2/15) zum Zensus 2011 sowie in 
dem zur Volkszählung ergangenen Urteil vom 15.12.1983 (Az.: 1 BvR 209/83 u. a.) gemacht habe. Der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit sei gewahrt. Auch unter Berücksichtigung der Fortentwicklung der statistischen Wissenschaft seien Möglichkeiten einer grundrechts-
schonenderen Datenerhebung nicht ersichtlich. Verbleibende Restrisiken der Deanonymisierung und Reidentifizierung seien zwar nicht 
auszuschließen, als notwendige Folge einer im überwiegenden Allgemeininteresse angeordneten Statistik jedoch hinzunehmen. Die Her-
anziehung zur Auskunftserteilung verstoße auch nicht gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen und sei insbesondere mit den Rege-
lungen der Datenschutzgrundverordnung vereinbar.
Quelle: Blitzreport GStB
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahlungen via Paypal
Im vergangen Jahr haben wir in der Verbandsgemeinde Maikammer unsere elektronischen Zahlungsmittel (Ecommerce) erweitert. Klei-
nere Zahlungen wie z.B. eine Urkunde, Verwarnung oder Führungszeugnis können gerne auch über Paypal bezahlt werden: poststelle@
vg-maikammer.de
Bitte geben Sie immer einen hinreichenden Verwendungszweck und falls aus der Email-Adresse nicht ersichtlich, Ihren vollständigen 
Namen an, damit wir die Zahlung zuordnen können.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ◗ VG-DIREKT Newsletter der Verbandsgemeinde Maikammer 01/2023

Verbandsgemeinde Maikammer
Immengartenstraße 24 w 67487 Maikammer

poststelle@vg-maikammer.de
www.vg-maikammer.de

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Potentialflächenanalyse Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01. beschlossen, eine Potentialflächenanalyse in Auftrag zu geben, um als Trägerin 
der Flächennutzugsplanung fundierte Aussagen gegenüber der Regionalplanung im Rahmen der geplanten Fortschreibung des Teilregio-
nalplanes Erneuerbare Energien - Schwerpunkt Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik abgeben zu können.
Die Analyse soll geeignete Flächen für Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik untersuchen, die dann im Flächennutzungsplan ausgewie-
sen werden könnten. Im Gegenzug dazu sollen Flächen identifiziert werden, die mit Blick auf den Schutz der Kulturlandschaft ausgeschlos-
sen werden sollten.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nachtzeit für Außengastronomie
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01. beschlossen, den Beginn der Nachtzeit für die Außengastronomie im Zeitraum 
vom 01.05.2023 bis zum 30.09. 2023 in der Nacht zu einem Samstag, zum Sonntag sowie in der Nacht zu einem gesetzlichen Feiertag 
erneut einheitlich für die gesamte Verbandsgemeinde auf 23.00 Uhr festzusetzen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Katzenschutzverordnung
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.01. den Erlass einer Katzenschutzverordnung beschlossen. Ziel ist es, die unkontrol-
lierte Vermehrung der Katzen einzudämmen, in dem Katzen, die einen freien Auslauf haben, registriert und kastriert oder sterilisiert sein 
müssen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mehr Nachhaltigkeit im Alltag

Wie sieht eigentlich eine nachhaltige Zukunft aus?
Als Antwort auf diese Frage hat die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 einen gemeinsamen Plan aufgestellt - die Agenda 
2030. Dieser beinhaltet 17 Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Dazu zählen 
beispielsweise die Bekämpfung von Armut, Bildung für alle, Frieden und Rechtsstaatlichkeit sowie der Schutz unserer 
Umwelt und Ressourcen. Um die Ziele bis 2030 zu erreichen, müssen alle mitmachen: Staaten, Organisationen, Unterneh-
men, Wissenschaft und jede und jeder Einzelne.

Auch die Verbandsgemeinde Maikammer leistet ihren Beitrag: In diesem Jahr wurde eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie mit einem Akti-
onsplan verabschiedet.
Und was kann ich im Alltag zu den 17 Zielen beitragen? Zukünftig wird es im Newsletter einen kleinen Nachhaltigkeitstipp geben. Einfach 
mal ausprobieren!
Mehr Infos zur Nachhaltigkeitsstrategie der Verbandsgemeinde unter:
https://vg-maikammer.de/buergerservice/nachhaltigkeit/
Mehr Infos zur Agenda 2030 und den 17 Zielen unter:
https://www.youtube.com/watch?v=VP41Guc7_s4

Tipp des Monats
Weniger Waschmittel verwenden und die Umwelt schützen.

Was viele nicht wissen: Es gibt per se keine nachhaltigen Waschmittel.
Waschmittel belasten grundsätzlich Kläranlagen und die Umwelt. Das Effektivste, um Gewässer zu schützen, ist daher der 
sparsame Einsatz entsprechend der Dosieranleitung auf der Packung.
Waschpulver sind dabei etwas umweltschonender als Flüssigwaschmittel, da sie eine höhere Waschleistung haben und 
Klärwerke weniger stark belasten.
Einfach ausprobieren und so im Alltag direkt zur Umsetzung von einem der 17 Ziele beitragen. Die Ziele sind Teil der 

Agenda 2030 - einem Plan mit dem die Weltgemeinschaft ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit voranbringen will.
Text: Nora Ziegler
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Newsletter abonnieren:
Unser Newsletter VG-DIREKT erscheint regelmäßig ca. einmal im Monat.
Sie können den Newsletter ganz einfach auf unserer Homepage unter folgendem Link abonnieren:
https://vg-maikammer.de/newsletter/
Der Bezug des Newsletters ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit widerrufen werden.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröffentlicht 
werden. Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktionsschluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion
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Nach kurzer Zeit konnte die Person wohlbehalten angetroffen wer-
den und selbstständig den Nachhauseweg antreten.
Mit dem Einsatzleitwagen waren sechs Einsatzkräfte und vor Ort. 
Neben weiteren Kräften der Feuerwehren aus der VG Edenkoben 
und der Rettungshundestaffel, waren auch die Polizei mit zwei 
Streifenwagen im Einsatz involviert vor Ort.
Die FEZ in Edenkoben war ebenfalls während des Einsatzes besetzt.
Text & Bilder: Feuerwehr VG Maikammer Medienteam

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: Rolf Metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Edelhof 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

i-punkt Kirrweiler
Tourismus- und Gemeindebüro, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, 
Telefon 06321 5079, Email: i-punkt@kirrweiler.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.: 10:00 - 12:00 Uhr
Do.: 15:30 - 17:30 Uhr
Fr.: 10:00 - 12:00 Uhr
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ 20. Sitzung des Haupt-, Bau- und 
Finanzausschusses Kirrweiler

Die 20. Sitzung des Haupt-, Bau- und Finanzausschusses Kirrweiler 
findet am Mittwoch, dem 15. Februar 2023, 19:00 Uhr, im Saal im 
OG des Edelhofes, Kirchstraße 18, 67489 Kirrweiler statt.
Tagesordnung:
A) Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Haushalt 2023Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit 

-plan 2023
3. Auftragsvergabe Errichtung Wohnmobilstellplatz- Parkschein-

automat
4. Bauantrag BordmühlwegErrichtung Freizeithaus, Garage mit 

Schuppen, Orangerie
5. Gewährung eines Zuschusses an den SV Herta Kirrweiler
6. Annahme von Zuwendungen, Beschluss gem. § 94 GemO
7. Verschiedenes/Informationen
B) Nicht öffentliche Sitzung
8. Verschiedenes/Informationen

gez. Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ◗ Einsichtnahme in den Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2023

mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen sowie Möglichkeit 
zur Einreichung von Vorschlägen
Gemäß § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Entwurf 
der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 
nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur 
Einsichtnahme durch die EinwohnerInnen verfügbar zu halten.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen für das Jahr 2023 liegt ab dem Tag dieser Bekannt-
machung bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 
01.03.2023 in der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer, Zimmer 4, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung 
zur Einsichtnahme aus.
Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des 
Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch die EinwohnerInnen 
schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, 

Freiwillige Feuerwehr

Verbandsgemeinde

 ◗ Einsatzrückblick Januar
01.01.2023 Brandeinsatz Maikammer
Etwas mehr als eine Stunde im Neuen Jahr alarmierte die Leitstelle 
Landau die Feuerwehr Maikammer zu einem „Brand Nebenge-
bäude“ innerhalb Maikammer.
Vor Ort angekommen hatten Anwohner und die Polizei bereits ver-
sucht mittels Feuerlöscher den Brand einzudämmen.

Brandeinsatz in der Silvester-
nacht in Maikammer

Ein Trupp unter Atemschutz 
konnte den Brand unter der Bal-
kontreppe zügig ablöschen. 
Durch ein Ventilatorschacht stan-
den mehrere angrenzende 
Gebäudeteile unter Verrauchung. 
Das Gebäude wurde anschlie-
ßend mittels Hochleistungslüfter 
rauchfrei gemacht.
Die Feuerwehr Maikammer war 
mit insgesamt 14 Einsatzkräften 

im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und die Funkeinsatz-
zentrale FEZ in Edenkoben war besetzt.
18.01.2023 Notfalltüröffnung Maikammer
Am Morgen wurde die Feuerwehr Maikammer durch die Leitstelle 
Landau zu einer Notfalltüröffnung innerhalb Maikammer alarmiert.
Es war eine Person aus dem Bett gestürzt und die Angehörigen hat-
ten keinen Schlüssel zur Wohnung.
Bei Ankunft der Feuerwehr war die Tür bereits mit einem Ersatz-
schlüssel geöffnet. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung 
der Person bis zur Übergabe an den Rettungsdienst.
Im Einsatz waren neun Einsatzkräfte und zwei Fahrzeugen. Weitere 
Kräfte standen im Gerätehaus in Bereitschaft.
Ebenfalls war der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und 
die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.
Die FEZ in Edenkoben war ebenfalls während des Einsatzes besetzt.

Tierrettung Kirrweiler
19.01.2023 Tierrettung Kirrweiler
Kurz nach Mitternacht wurde die Feuerwehr Kirrweiler mit dem 
Stichwort Tierrettung - Katze auf Baum - von der Integrierten Leit-
stelle Landau alarmiert.
Auf einem Baum an der Landstraße zwischen Kirrweiler und Ven-
ningen befand sich auf etwa acht Metern Höhe eine Katze.
Die besorgten Anrufer vor Ort teilten mit, dass diese wohl schon 
seit Mittag dort saß. Da eigenständige Versuche die Katze vom 
Baum zu holen scheiterten, riefen sie die Feuerwehr.
Nachdem die Einsatzkräfte die Steckleiter in Stellung gebracht hat-
ten, entschied sich die Katze dann doch selbstständig vom Baum 
zu kommen und flüchtete schnell in die angrenzenden Weinberge.
Die Feuerwehr war für etwa eine halbe Stunde mit sechs Mann und 
beiden Fahrzeugen im Einsatz.
Ebenso war die FEZ der FW Edenkoben besetzt.
24.01.2023 Personensuche Flemlingen
Dienstagnacht wurde das ELW - Team der Feuerwehr Maikammer 
durch die Leitstelle Landau zu einer Personensuche in einem Wald-
gebiet nahe der Landauer Hütte bei alarmiert.
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5. Die Überlassungsbedingung / Hausordnung ist Bestandteil 
des Mietvertrages.

Ortsgemeinde Kirrweiler
Der Ortsbürgermeister

gez. Rolf Metzger
V) Vereine
Gesamter Edelhof (Festsaal und Foyerraum)  200,00 €
Festsaal  150,00 €
Foyerraum  50,00 €
Küche  30,00 €
Alle Preise sind Endpreise, zuzüglich Anteil Mietsachschadenversi-
cherung (siehe Punkt 3).
1. Bei Schlüsselübergabe ist vom Mieter eine Kaution in Höhe 

von 300,00 € zu hinterlegen. Abzüge sind nicht zulässig.
Beschädigte bzw. abhanden gekommene Geschirr- und 
Besteckteile sowie Gläser sind vom Mieter zu ersetzen (gemäß 
Preisliste) und werden mit der Kaution verrechnet.

2. Die Ortsgemeinde Kirrweiler hat eine Mietsachschadenver-
sicherung abgeschlossen. Pro Mietung beträgt der Versi-
cherungsbeitrag pauschal 25,00 €
Bei mehrtätigen aufeinanderfolgenden Veranstaltungen wird 
der Versicherungsbeitrag jeweils nur 1-fach erhoben.

3. Bei mehrtätigen Veranstaltungen wird ab dem 3. Veranstal-
tungstag ein Nachlaß in Höhe von 10 % auf alle angemieteten 
Räumlichkeiten - mit Ausnahme der Küche - gewährt.
Für einmalige vorherige Proben bzw. zum Vorbereiten der 
Veranstaltung werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben 
(außer Küche).

4. Der anfallende Müll ist komplett durch den Mieter zu entsorgen.
5. Die Überlassungsbedingung / Hausordnung ist Bestandteil 

des Mietvertrages.
Ortsgemeinde Kirrweiler

Der Ortsbürgermeister
gez. Rolf Metzger

 ◗ Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Aufhebung Aufstellungsbeschluss des Bebauungs-
plans „Bordmühlweg“
Der Ortsgemeinderat Kirrweiler hat sich in der Sitzung vom 
01.02.2023 dafür ausgesprochen, das Bebauungsplanverfahren 
„Bordmühlweg“ nicht weiterzuführen. In selber Sitzung wurde 
die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans 
„Bordmühlweg“ vom 22.11.2017 beschlossen.
Der Aufhebungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist auf dem abgedruck-
ten Auszug des Lageplans mit einer gestrichelten Linie umrandet. 
Die schwarze Umrandung zeigt den ursprünglich beschlossenen 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, die rote Umrandung stellt 
den geänderten Geltungsbereich dar, der am 23.06.2021 beschlos-
sen und am 16.07.2021 veröffentlicht wurde.

Kirrweiler, 03.02.2023
Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer oder per E-Mail jutta.
mueller@vg-maikammer.de eingereicht werden.
Für die Einsichtnahme bitten wir um vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 06321/5899-50 oder E-Mail jutta.mueller@vg-maikammer.de
Der Gemeinderat wird vor seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in 
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirrweiler, den 09.02.2023
Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

 ◗ EEDELHOF KIRRWEILER

Gebührenordnung
Stand 01.01.2023

A) Auswärtige Mieter
Gesamter Edelhof (Festsaal und Foyerraum)  600,00 €
Festsaal  500,00 €
Foyerraum  150,00 €
Küche  100,00 €
Alle Preise sind Endpreise, zuzüglich Anteil Mietsachschadenversi-
cherung (siehe Punkt 3).
1. Bei Schlüsselübergabe ist vom Mieter eine Kaution in Höhe 

von 300,00 € zu hinterlegen. Abzüge sind nicht zulässig.
Beschädigte bzw. abhanden gekommene Geschirr- und 
Besteckteile sowie Gläser sind vom Mieter zu ersetzen (gemäß 
Preisliste) und werden mit der Kaution verrechnet.

2. Die Ortsgemeinde Kirrweiler hat eine Mietsachschadenver-
sicherung abgeschlossen. Pro Mietung beträgt der Versi-
cherungsbeitrag pauschal 50,00 €
Bei mehrtätigen aufeinanderfolgenden Veranstaltungen wird 
der Versicherungsbeitrag jeweils nur 1-fach erhoben.

3. Bei mehrtätigen Veranstaltungen wird ab dem 3. Veranstal-
tungstag ein Nachlass in Höhe von 10 % auf alle angemieteten 
Räumlichkeiten - mit Ausnahme der Küche - gewährt.
Für einmalige vorherige Proben bzw. zum Vorbereiten der Ver-
anstaltung werden 30 % der Grundmiete - mit Ausnahme der 
Küche - erhoben.

4. Der anfallende Müll ist komplett durch den Mieter zu ent-
sorgen.

5. Das Ende der Veranstaltung ist spätestens 01:00 Uhr!
6. Die Überlassungsbedingung / Hausordnung ist Bestandteil 

des Mietvertrages.
Ortsgemeinde Kirrweiler

Der Ortsbürgermeister
gez. Rolf Metzger

E) Einheimische Mieter
Gesamter Edelhof (Festsaal und Foyerraum)  500,00 €
Festsaal  400,00 €
Foyerraum  150,00 €
Küche  100,00 €
Nutzung der Gartenanlage (ausschließlich Terrasse)  100,00 €
Alle Preise sind Endpreise, zuzüglich Anteil Mietsachschadenversi-
cherung (siehe Punkt 3).
1. Bei Schlüsselübergabe ist vom Mieter eine Kaution in Höhe 

von 300,00 € zu hinterlegen. Abzüge sind nicht zulässig.
Beschädigte bzw. abhanden gekommene Geschirr- und 
Besteckteile sowie Gläser sind vom Mieter zu ersetzen (gemäß 
Preisliste) und werden mit der Kaution verrechnet.

2. Die Ortsgemeinde Kirrweiler hat eine Mietsachschadenver-
sicherung abgeschlossen. Pro Mietung beträgt der Versi-
cherungsbeitrag pauschal 50,00 €.
Bei mehrtätigen aufeinanderfolgenden Veranstaltungen wird 
der Versicherungsbeitrag jeweils nur 1-fach erhoben.

3. Bei mehrtätigen Veranstaltungen wird ab dem 3. Veranstal-
tungstag ein Nachlass in Höhe von 10 % auf alle angemieteten 
Räumlichkeiten - mit Ausnahme der Küche - gewährt.
Für einmalige vorherige Proben bzw. zum Vorbereiten der 
Veranstaltung werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben 
(außer Küche).

4. Der anfallende Müll ist komplett durch den Mieter zu entsorgen.
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Antigen-Schnelltestungen werden auch ohne Grundlage der Test-
verordnung zum Preis von 10 € durchgeführt.
Termine können auf der Website der Teststation gebucht werden 
https://testzentrum.ernaehrungsberatung-nw.de oder auch indivi-
duell telefonisch unter 06321-95 28 507 vereinbart werden. Sollten 
Sie uns persönlich nicht erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nach-
richt mit ihrer Tel. Nr. auf dem Anrufbeantworter. Sie werden zurück 
gerufen.
Bitte beachten Sie, dass mindestens 1/2 Std. vor Testentnahme 
nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden darf! Das gilt 
auch für Kaugummis und Lutschbonbons.
Text: i-Punkt

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer
Weinstraße Süd 40, 67487 Maikammer, Tel. 06321 952768, 
maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Montag – Freitag: 9.30 – 12.30 Uhr
Samstag: geschlossen
Text: Büro für Tourismus

Der Seniorentreff wird bis auf Weiteres alle 14 Tage von 14 - 17 
Uhr geöffnet. Der nächste Termin ist der 14.02.2023.

Text: Ortsgemeinde

 ◗ Einsichtnahme in den Entwurf der Haus-
haltssatzung für das Jahr 2023

mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen sowie Möglichkeit 
zur Einreichung von Vorschlägen
Gemäß § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Entwurf 
der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 
nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur 
Einsichtnahme durch die EinwohnerInnen verfügbar zu halten.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und sei-
nen Anlagen für das Jahr 2023 liegt ab dem Tag dieser Bekannt-
machung bis zur Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 
28.02.2023 in der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer, Zimmer 4, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung 
zur Einsichtnahme aus. Ab dem Tag dieser Bekanntmachung kön-
nen innerhalb einer Frist von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch 
die EinwohnerInnen schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Maikammer, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer oder 
per E-Mail jutta.mueller@vg-maikammer.de eingereicht werden.
Wir bitten für die Einsichtnahme um vorherige Terminvereinbarung 
unter Tel. 06321/5899-50 oder E-Mail jutta.mueller@vg-maikammer.
de Der Gemeinderat wird vor seinem Beschluss über die Haushalts-
satzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Maikammer, den 09.02.2023
Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

 ◗ Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

Aufhebung der Satzung über ein besonderes Vor-
kaufsrecht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Der Ortsgemeinderat Kirrweiler hat sich in der Sitzung vom 
01.02.2023 dafür ausgesprochen, das Bebauungsplanverfahren 
„Bordmühlweg“ nicht weiterzuführen. In selber Sitzung wurde 
die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans 
„Bordmühlweg“ vom 22.11.2017 beschlossen.
Mit Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans 
„Bordmühlweg“ ist die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 
nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht mehr anwendbar. Der Ortsge-
meinderat Kirrweiler hat in seiner Sitzung vom 01.02.2023 die Auf-
hebung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Bereich des Bebauungsplans „Bordmühlweg“ 
vom 16.01.2018, veröffentlicht am 19.01.2018, beschlossen
Der Aufhebungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt die Vorkaufsrechtssatzung 
vom 16.01.2018 außer Kraft.
Die im Geltungsbereich der aufgehobenen Vorkaufsrechtssatzung 
liegenden Grundstücke sind auf dem abgedruckten Auszug des 
Lageplans innerhalb des Geltungsbereichs des aufgehobenen 
Bebauungsplans „Bordmühlweg“ mit einer fein gestrichelten Linie 
umrandet.

Kirrweiler, 03.02.2023
Rolf Metzger

Ortsbürgermeister

 ◗ Hochzeits- und Jubiläumsallee 2023
Liebe Kirrweiler BürgerInnen,
Bäume symbolisieren Wachstum und 
Beständigkeit. Daher auch der alte Brauch, 
anlässlich einer Heirat, oder einem Jubi-
läum einen Baum zu pflanzen. So entstand, 
vor einigen Jahren in Kirrweiler die Hoch-
zeits- und Jubiläumsallee.
Die Ortsgemeinde Kirrweiler gibt Bürge-
rInnen die Möglichkeit durch die Pflan-
zung eines Baumes ein bleibendes Symbol 
der Erinnerung zu schaffen, entweder für 
Hochzeit, Taufe, Jubiläum, usw.... Wer Inte-
resse hat, sollte sich bis spätestens Mitte 
Februar 2023 im i-Punkt (Tel.: 06321 5079) 

melden, wir geben gerne Auskunft über Kosten und Standort.
Text und Bild: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Teststation in Kirrweiler bis Ende Februar 
zugelassen

Die Zulassung des Bundes für die Corona-Teststation in der Praxis 
für Ernährungstherapie, Bordmühlweg 23, 67489 Kirrweiler gilt bis 
zum 28.02.2023. Bis dahin werden kostenfreie Antigen-Schnelltes-
tungen und überprüfende PCR-Testungen nach positivem Schnell-
test aufgrund der aktuellen Testverordnung durchgeführt.
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Nachdem das geplante Treffen im Jahr 2020 leider kurzfristig abge-
sagt werden musste, stehen wir nun unmittelbar vor einem Wieder-
sehen. Unsere französischen Freunde werden von Freitag, den 
31.03.2023 bis Sonntag, den 02.04.2023 in St. Martin zu Gast 
sein.
Es wartet ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm 
auf uns. Der Freundeskreis Chassagne-Montrachet/St. Martin und 
die Ortsgemeinde befinden sich aktuell in einer intensiven Pla-
nungsphase. Schon zum jetzigen Zeitpunkt kann man feststellen, 
dass sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger einbringen und die 
Freundschaft mit Chassagne-Montrachet auch nach 48 Jahren eine 
große Bedeutung genießt!
Um das Freundschaftstreffen stemmen zu können, benötigen wir 
dringend noch helfende Hände. Insbesondere am Freundschafts-
abend/Galaabend am 01.04.2023 im Pfarrzentrum wird Unter-
stützung benötigt (Einlass, Service, Küche u. ä.). Alle die uns am 
Samstagabend unterstützen, sind am Freitagabend herzlich in 
den Aloisiushof eingeladen! Wir sind auf Ihre Hilfe/Unterstützung 
angewiesen! Rückmeldungen gerne per Mail an tourismus@sankt-
martin.de oder telefonisch 06323 5300.
Weitere Informationen zum Freundschaftstreffen 2023 folgen in 
den nächsten Ausgaben des Nachrichtenblattes.
Freuen wir uns auf ein tolles Wochenende mit unseren französi-
schen Freunden!
Text: Ortsgemeinde St. Martin und der Freundeskreis Chassagne-
Montrachet - St. Martin

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Aktion „One Billion Rising“ gegen Gewalt 
an Frauen:

Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße laden für 14. 
Februar zum Tanz-Flashmob auf dem Rathausplatz in Landau ein
Eine Milliarde erhebt sich: Die Stadt Landau und der Landkreis Süd-
liche Weinstraße beteiligen sich nach Pandemie-bedingter Pause 
wieder am weltweiten Aktionstag „One Billion Rising“ gegen Gewalt 
an Frauen. Gemeinsam laden die Gleichstellungsbeauftragten Evi 
Julier (LD) und Isabelle Stähle (SÜW) in Kooperation mit dem Inter-
ventionszentrum gegen Gewalt an Frauen und der Jugendförde-
rung Landau für Dienstag, 14. Februar, 16:30 Uhr, auf den Landauer 
Rathausplatz, um gemeinsam zu tanzen und ein Zeichen gegen 
Gewalt an Frauen und für die Gleichstellung der Geschlechter zu 
setzen.
„Die weltweite Situation von Frauen zeigt, dass die Themen Macht-
missbrauch, Sexismus und Gewalt gegen Frauen von erschrecken-
der Aktualität sind“, so die beiden Gleichstellungsbeauftragten. 
Auch in Deutschland erfahre jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens 
Gewalt, oft in engen sozialen Beziehungen. Einrichtungen wie das 
Interventionszentrum gegen Gewalt, das Frauenzentrum Aradia 
und das Frauenhaus für die Stadt Landau sowie die Landkreise Süd-
liche Weinstraße und Germersheim seien angesichts noch immer 
hoher Opferzahlen für die Region von enormer Bedeutung. „Es 
liegt an uns, aufzustehen und deutlich zu machen, dass in unse-
rer Gesellschaft und überall körperliche, sexuelle oder psychische 
Gewalt gegen Frauen nicht toleriert werden kann und darf“, beto-
nen Julier und Stähle.
Landaus Oberbürgermeister Dr. Dominik Geißler wird zusammen 
mit dem Landrat der Südlichen Weinstraße, Dietmar Seefeldt, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung begrüßen. 
„Gewalt gegen Frauen, die sich häufig im privaten Umfeld der 
Betroffenen abspielt, ist keine Privatsache und darf nicht verharm-
lost werden. Wir wollen mit dieser Aktion öffentlichkeitswirksam 
Verbundenheit zeigen, aufrütteln und uns gegen Unterdrückung 
und Gewalt an Frauen stellen“, betonen die beiden Verwaltungs-
chefs.
Verwaltungschefs und Gleichstellungsbeauftragte laden alle inte-
ressierten Bürgerinnen - und Bürger! - zur Teilnahme an der publi-
kumswirksamen Aktion ein.

 ◗ Maifest 2023

Vom 18. bis 21. Mai 2023 findet 
wieder das Maifest in Maikammer 
statt. Damit der Arbeitskreis Mai-
fest 2023 mit der Planung des Fes-
tes vorankommt, bitten wir um 
Zusendung von Bewerbungen 

von interessierten Standbetreibern bzw. Ausschankstellen für 2023. 
Des Weiteren bitten wir die Gastronomie um Mitteilung etwaiger 
Angebote/Veranstaltungen/Öffnungszeiten während des Festes.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit einer Beschreibung bis 
zum 15. Februar 2023 an: Sabrina Spieß, E-Mail: maikammer@mai-
kammer-erlebnisland.de oder Büro für Tourismus, Sabrina Spieß, 
Weinstraße Süd 40, 67487 Maikammer. Später eingehende Bewer-
bungen können für dieses Jahr nicht mehr berücksichtigt werden.
Text und Bild: Büro für Tourismus Maikammer

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Kellereistr. 1, 67487 St. Martin, Tel. 06323/5300,
Email: tourismus@sankt-martin.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9 - 12 Uhr
Text: Tourist-Info

 ◗ 2. Sitzung des Ausschusses für Tourismus, 
Kultur, Weinwerbung und Ortsverschöne-
rung St. Martin

Die 2. Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Weinwerbung 
und Ortsverschönerung St. Martin findet am Mittwoch, dem 15. 
Februar 2023, 19:30 Uhr, im Sitzungssaal „Alte Kellerei“, Kellereistr. 
1, 67487 St. Martin statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Einwohnerfragestunde
2. Sachstand und erste Einblicke zum Urlaubsmagazin „St. Martin 

Einzigartig“
3. Martinusweinfest
4. Kunstpfad
5. Infotafeln
6. Verschiedenes/Informationen

gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister

 ◗ Freundeskreis 
Chassagne-Montrachet - St. Martin

Partnerschaftstreffen 2023
Die Ortsgemeinde St. Martin pflegt seit 1975 mit der im Burgund 
liegenden Gemeinde Chassagne-Montrachet eine Partnerschaft. 
Chassagne-Montrachet ist zwar mit 330 Einwohnern eine kleinere 
Gemeinde, beheimatet jedoch mit dem Weinberg „Le Montrachet“, 
einen der bekanntesten Weinberge der Welt. Aus der Partnerschaft 
der Gemeinden, ist im Laufe der Jahre eine enge Freundschaft ent-
standen. Seither finden alle 5 Jahre gegenseitige Besuche statt. Das 
letzte Treffen war im Frühjahr 2015. Hier haben sich knapp 80 St. 
Martiner auf den Weg zu ihren französischen Freunden gemacht 
und ein unvergessliches Wochenende verbracht.
Aber nicht nur die Gemeinden pflegen diese Partnerschaft, zahlrei-
che Familien sind in freundschaftlichem und stetigem Austausch.
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aufgerufen, Beispiele zum Thema Geld, aber auch zu weiteren für 
die Südpfalz typische Aspekte zu finden. Selbstverständlich sind 
auch wieder Beiträge aus Geschichte, Kunst und Kultur, Wirtschaft, 
Soziales, Sport, Brauchtum und Natur willkommen. Die Texte soll-
ten bebildert sein und fünf DIN-A-4-Seiten nicht überschreiten. 
Einsendeschluss ist der 15. Juli. Beiträge können postalisch an die 
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Redaktion Heimatjahrbuch, 
Dr. Andreas Imhoff, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau oder per 
E-Mail an E-Mail: andreas.imhoff@suedliche-weinstrasse.de gesen-
det werden, Telefon 06341/940- 907.
Text: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

 ◗ Qualifizierung für Zertifizierte Natur- und 
Landschaftsführerende Pfälzerwald

Anmeldung jetzt noch möglich
Die Regioakademie bietet die Fortbildung zum beziehungsweise 
zur Zertifizierten Natur- und Landschaftsführenden (ZNL) für den 
Pfälzerwald an. Ein Einstieg in den Lehrgang, der gerade begonnen 
hat, ist jetzt noch möglich. Der Pfälzerwald wie die ebenfalls teil-
weise zum Biosphärenreservat Pfälzerwald gehörende Weinstraße 
sind die wichtigsten Tourismusregionen der Pfalz. Zertifizierte 
Natur- und Landschaftsführerende wirken daher vor allem in zwei 
Richtungen: Sie bauen den nachhaltigen Tourismus auf und unter-
stützen dessen Entwicklung durch Naturerlebnisführungen, sie 
sind Kontaktpersonen und Betreuerinnen und Betreuer für einhei-
mische und auswärtige Gäste. Sie unterstützen zudem die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung (BNE) im Pfälzerwald durch Bildungs-
angebote. Eine professionelle Umweltbildung sowie das Konzept 
der BNE schaffen die Voraussetzungen hierfür. ZNL sollten somit 
über fundierte pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten, über lan-
des- und naturkundliches sowie ökologisches Wissen und darüber 
hinaus über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Teamgeist und 
Organisationstalent verfügen. All dies vermittelt der Lehrgang, der 
mit einer dreiteiligen Prüfung und bei Bestehen mit dem BANU-Zer-
tifikat abschließt. Der Lehrgang erstreckt sich mit 240 Unterrichts-
stunden über 10 Monate. Die Einheiten finden einmal wöchentlich 
abends und teilweise samstags statt und können berufsbegleitend 
wahrgenommen werden. Die Unterrichtseinheiten finden im Haus 
der Artenvielfalt in Neustadt, in der Sattelmühle und bei Exkursi-
onen im Pfälzerwald statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 960 Euro 
sowie 50 Euro Prüfungsgebühr. Anmeldung und Information bei 
der Regioakademie unter der Telefonnummer 06325 1800-241/-
242/-243 oder per E-Mail an regioakademie@pfalzakademie.bv-
pfalz.de. Weitere Informationen auch unter www.regionakademie.de.

Text: Regioakademie

 ◗ Vortrag im Berufsinformationszentrum: 
Überbrückungsmöglichkeiten - Freiwil-
ligendienst, Jobben und Praktika im In- 
und Ausland und vieles mehr

Am Donnerstag, den 23. Februar, findet im Berufsinformationszent-
rum der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Str. 2, ab 14 Uhr 
eine Informationsveranstaltung für Jugendliche und junge Erwach-
sene zum Thema Überbrückungsmöglichkeiten zwischen Schule 
und Beruf statt. Die Berufs- und Studienberaterinnen der Agentur 
für Arbeit Landau, Charlotte Dresler und Nathalie Seligmüller, infor-
mieren über Freiwilligendienste, AuPair, Jobben und Praktika im In- 
und Ausland und weitere Überbrückungsmöglichkeiten zwischen 
dem Ende der Schulzeit und dem Einstieg in eine Berufsausbildung 
bzw. ein Studium. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kos-
tenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Jugendliche, die einen individuellen Beratungstermin bei der 
Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit wünschen, 
können sich gerne per E-Mail anmelden. Die Beratungen sind 
persönlich und per Video-Call möglich: landau.berufsberatung@
arbeitsagentur.de

Text: Agentur für Arbeit Landau

Die Aktion „One Billion Rising“ wurde im Jahr 2012 von der US-ame-
rikanischen Frauenrechtlerin Eve Ensler ins Leben gerufen. Weltweit 
sind Frauen seither aufgerufen, am 14. Februar ihre Häuser bezie-
hungsweise Arbeitsstellen zu verlassen, um gemeinsam öffentlich 
zu tanzen und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.
Text: Stadtverwaltung Landau und der Kreisverwaltung Südliche 
Weinstraße

 ◗ Multimedialer Jahresbericht 2022 zur 
Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz

Kennen Sie die Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025? Der 
jetzt veröffentlichte, digitale Jahresbericht 2022 gibt einen guten 
Überblick über alle Themen und Projektfortschritte der Touris-
musstrategie im vergangenen Jahr. Übersichtlich, informativ und 
unterhaltsam ist das moderne Format: https://tourismusstrategie-
rlp-2025.pageflow.io/multimedialer-jahresbericht-2022
Die Tourismusstrategie wird partnerschaftlich getragen von der 
IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, dem DEHOGA Rhein-
land-Pfalz e.V., der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, dem Tou-
rismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. sowie dem 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-Pfalz.
Text: Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz

 ◗ In ihrem Newsletter vom 31.1.2023 gibt 
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
wichtige Tipps

• wie man Computer, Tablet und Co. schützen kann:https://
www.verbraucherzentrale-rlp.de/sicher-im-internet-handy-
tablet-und-pc-schuetzen-69691

• wie man die Abschläge bei den Energiekosten überprüfen 
kann:https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/
preise-tarife-anbieterwechsel/rechner-das-ist-ihr-passender-
abschlag-fuer-strom-gas-oder-fernwaerme-75669

• wie man Pflegehilfsmittel bekommt 
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/gesundheit-
pflege/pflege-im-heim/pflegehilfsmittel-wer-bekommt-sie-
wer-muss-zahlen-62315

• was das Klimapaket für Mieter und Hausbesitzer bedeutet 
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/hei-
zen-und-warmwasser/klimapaket-was-bedeutet-es-fuer-mie-
ter-und-hausbesitzer-43806

Text: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

 ◗ Beiträge fürs Heimatjahrbuch 2024 ge-
sucht: „Vom Batzen zum Bitcoin„

Geld und Zahlungswesen im Laufe der Jahrhunderte“ „Zeit ist Geld“ 
oder „Wer den Pfennig nicht ehrt ist des Talers nicht wert“: Es gibt 
viele Redewendungen zu dem heute gängigsten Zahlungsmit-
tel. Seit über 2000 Jahren schon spielt Geld auch in der Südpfalz 
eine Rolle. Das belegen Münzfunde aus der Römerzeit. „Bar, mit 
der Karte oder dem Smartphone an der Ladentheke zu bezahlen, 
gehört so selbstverständlich zu unserem Alltag, wie morgens auf-
zuwachen. Im Alltag machen wir uns dabei nur wenige Gedanken 
über die Geschichte des Geldes“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. 
Dabei sei diese hochspannend - und nicht umsonst Thema des 
Heimatjahrbuchs 2024, zu dem Autorinnen und Autoren einen 
Beitrag leisten können. Wurde einst in Naturalien gezahlt oder 
mit ihnen Tauschhandel betrieben, war es später die Zehntsteuer, 
dann die bare Münze. Heute läuft vieles digital. Geld wurde auch 
immer und zu allen Zeiten versteckt und gesichert - sei es vor 
Dieben und Räubern, sei es vor dem „Fiskus“. Darauf weisen soge-
nannte Hortfunde wie auch Schatzkisten hin. Es gibt noch so viele 
weitere Geschichten zum Thema Geld. „Und die suchen wir für die 
nächste Ausgabe des Heimatjahrbuchs, also machen Sie gerne mit 
und lassen Sie uns Ihren Beitrag zukommen“, so der Landrat. Auch 
andere Themen willkommen. Die Autorinnen und Autoren sind 
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Maikammer

 
 
 
 

Willst du wissen wie Traubensaft und Wein gemacht werden?  
Hast du Lust die Arbeit eines Winzers kennen zu lernen? 

 

Dann mach mit beim  

6. Kinder-Wingert in Maikammer 

 
Du erhältst „Reben“ in unserem Kinderwingert und wirst Rebpatin / Rebpate. 

Rund um ein Jahr erlebst du, wie die Reben wachsen und wir werden gemeinsam Aktionen 
im Weinberg durchführen. Du kannst so Schritt für Schritt nachvollziehen, was sich im 

Wingert tut und wie es wirklich vom Pflanzen der Reben über Schneiden, Bodenbearbeitung, 
Entlauben, Entblättern und vielem mehr dazu kommt, dass die Trauben wachsen, sich 

entwickeln, gelesen und im Weingut zu Traubensaft gepresst werden können. 
 

Zielgruppe 
Kinder vom 2. bis 6. Schuljahr 

Projektablauf  
1.Tag: Rebschnitt & Biegen -  Freitag, 10.03.2023, 15.30 Uhr 

2.Tag: Boden/Pflanzen/Tiere - Samstag,  22.04.2023, 10.00 Uhr 
3.Tag: Ausbrechen/Entblättern/Weingut/Keller – Freitag 16.06.2023, 15.30 Uhr 

4.Tag: Weinlese mit Traubensaft pressen und Herbstabschluss -  Sept/Okt 
 

Organisatorisches  
Teilnahmegebühr: 50 Euro 

Beinhaltet 4 Termine à ca. 2,5 Stunden inkl. Wingertsbuch und Abschlussveranstaltung.  
 

Begrenzte Teilnehmerzahl 
Teilnahme nach Eingang der Anmeldung bis 03.03.2023 bei 

 
Martina Schnitzer-Stumpf   In Zusammenarbeit mit: 
Kultur- und Weinbotschafterin Pfalz   - Weingut Groß 
martina.schnitzer@kwb-pfalz.de    Bahnhofstr. 24,67487 Maikammer 
0170 7375626              - Lara Schnitzer 
 

Bild: Büro für Tourismus Maikammer

Kulturveranstaltungen

 ◗ Wein & Schokolade
Für viele Feinschmecker lautet der neue Trend „Wein & Scho-
kolade“. Überzeugen Sie sich selbst bei einer Genussführung 
durch den Weinort Kirrweiler mit dem Wein- und Kulturbot-
schafter Timo Dorsch durch den Weinort Kirrweiler.

Während der gemütlichen 
Wanderung von Weingut zu 
Weingut verführt er Sie mit 
sechs Weinen und leckerer 
Schokolade.
Lassen Sie sich bei diesem 

Erlebnis von völlig neuen Geschmackseindrücken überra-
schen! Wein & Schokolade bilden hierfür das perfekte Paar.

Termine: Freitag, 10. Februar 2023
Samstag, 25. März 2023

Uhrzeit: jeweils um 16:00 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Schlossstraße 16, Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung 
erforderlich:

i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirr-
weiler, Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrwei-
ler.de

Text und Bild: i-Punkt Kirrweiler

Nichtamtlicher Teil

schulnachrichten

 ◗ Tag der offenen Tür 
an der PGRS+ Edenkoben

Am Samstag, 28. Januar, war „die Hütte voll“ im Weinstraßengebäude 
der Paul-Gillet-Realschule plus mit Fachoberschule in Edenkoben. 
Zum Tag der offenen Tür kamen viele Eltern mit ihren Kindern, die 
gegenwärtig vor der Wahl stehen, an welcher weiterführenden 
Schule es für sie weitergeht. Alle Gäste wurden in Kleingruppen 
professionell von Schülerinnen und Schülern aus den zehnten und 
zwölften Klassen durch Schulgebäude und Turnhalle geführt. Man-
che kamen erstmal nicht weit, weil es für die Kinder viel zu sehen 
und auszuprobieren gab: Ob bei Show- und Mitmachexperimenten 
in Chemie, Mathematik- und Sprachspielen, Kletter- und Spielepar-

cours in der Turnhalle, „Berufemesse“, exemplarischem Deutschun-
terricht, Roboter-Steuerung oder beim Herstellen von Traubensaft 
und Wein - alle kamen auf ihre Kosten. „Wir bilden Persönlichkeiten 
mit Herz und Verstand“ - diese Botschaft ist bei allen Projekten und 
durch die Atmosphäre in der Schule bei Kindern und Eltern ange-
kommen. Besonders hervorzuheben ist jedoch auch das, was die 
PGRS+ besonders ausmacht: die Bläser- und iPad-Klassen. So gab 
es auch hierzu zahlreiche Vorführungen, Mitmachangebote und 
Informationen. Da vielen Eltern nicht nur wichtig ist, was in der Ori-
entierungsstufe angeboten wird, waren auch AGs der höheren Klas-
sen (z.B. Mountainbike-AG), internationale Projekte (England- und 
Frankreichfahrt), Wahlpflichtfächer (z.B. Hauswirtschaft und Sozia-
les) und nicht zuletzt die Fachoberschule vertreten. Zum Abschluss 
kamen Schulgemeinschaft und Gäste in der Turnhalle zusammen, 
um das Fußballspiel „Schüler gegen Lehrer“ zu sehen, das - beglei-
tet von origineller Moderation - vom Lehrerteam gewonnen wurde.
Text: PGRS+
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 ◗ Schlachtfest bei der Herta

 Foto: Thomas Lisiecki

 ◗ TV Kirrweiler Handball 
 
 

Spieltag: 11./12.02.2023
Datum Tag Uhrzeit Mann-

schaft
Heimmannschaft/
Gegner

Spielort

11.02. Sa 14:30 wB HSG Eckbachtal -

TV Kirrweiler

Sporthalle
Freinsheim

11.02. Sa 15:00 mJE JSG Grethen/Max-
dorf -

TV Kirrweiler

BBS Bad Dürk-
heim

12.02. So 11:30 wD TV Kirrweiler -

JSG Mundenheim /

Rheingönheim

Rebland-
halle

12.02. So. 13:00 mD TV Kirrweiler -
mHSG
Friesenheim /

Hochdorf

Rebland-
halle

12.02. So. 14:00 wC TSG Hassloch -
TV Kirrweiler

Sportzentrum
TSG Hassloch

12.02. So. 15:30 wJE wSG Rheinauen -
TV Kirrweiler

Rheinauen-
halle Waldsee

12.02. So. 16:15 mC TV Kirrweiler -
Ott/Be/Kuh/Zei 2

Rebland-
halle

12.02. So. 18:00 mB TV Kirrweiler -
TSV Speyer

Rebland-
halle

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler
Kirchstraße 20 Edelhof 2. OG (mit Aufzug)
In dieser Woche ist unsere Bücherei zur Ausleihe nur am Freitag 
von 16.30 - 18.00 h geöffnet. Na, wie wär’s, mal wieder etwas zum 
Schmökern auszusuchen. Ganz gleich, ob Zeitschriften, Krimis, 
Sachbücher, Unterhaltungsromane.... alles vorhanden. Kommen Sie 
vorbei. Wir freuen uns auf Sie.
Text: Maria Schwartz

 ◗ Sportverein Herta Kirrweiler
Knights gewinnen Vorbereitungs-Turnier
Sonntag, 29.01.2023 - Unsere Puck-Mannschaft machte sich um 
9:30 Uhr auf ins 120 km. entfernte Buchen.
Mit dabei auch unser Neuzugang Michael Mietho, der an diesem 
Tag zusammen mit Sebastian Schwender ein super Torhüter-Duo 
abgab! Um 12:30 Uhr traf man zum ersten Spiel auf die Huskies aus 
Schwetzingen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte man das 
Spiel letztendlich mit 7:4 gewinnen. Im zweiten Spiel traf man dann 
auf den Sieger der Saisons 21 und 22. Unsere Knights wussten um 
die Stärken der Gastgeber und dementsprechend begann man das 
Spiel defensiv. In einer offenen und spannenden Partie konnten 
sich unsere Knights letztendlich im Penatyschießen mit 2:4 durch-
setzen und somit als Sieger dieses Vorbereitungsturnier zurück in 
die Pfalz fahren.

Text und Bild: Thomas Lisiecki
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Bericht: Handball4all AG
Bild: Eric Stegemann
Die mA-Jugend des TV Kirrweiler verlor unglücklich mit einer 
dezimierten Mannschaft bei der TuS KL-Dansenberg mit 34:28 
(16:15)
Kaiserslautern-Dansenberg, 04.02.2023, männliche Jugend A Pfalz-
liga
Einen großartigen Tag erwischen dabei Felix Stegemann vom TV 
Kirrweiler und Eric Asel von der TuS KL-Dansenberg mit je 9 erziel-
ten Toren.
Der TuS KL-Dansenberg erarbeitet sich in einem intensiven Spiel 
den Heimsieg. Coach Stefan Poß konnte also mit der Leistung des 
Teams zufrieden sein. Der Halbzeitstand (16:15) spiegelt den Hand-
ballfight wider. Bester Torschütze des TuS KL-Dansenberg war Eric 
Asel mit insgesamt 9 Treffern. Die Heimmannschaft konnte ihre 
Führung aus der ersten Halbzeit bis zum Ende weiter ausbauen. Der 
TV Kirrweiler hatte der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit 
nichts Entscheidendes entgegenzusetzen.
TV Kirrweiler: Felix Stegemann (9), Filip Pilipovic´ (6), Falk Ahrens 
(5), Nicolas Wolf (2), Hugo Müller (2), Luis Gutting (2), Jakob Neu-
gebauer (1), Hugo Braun (1), Thorben Palmer. Offizielle: Lasse Daub
TuS KL-Dansenberg: Eric Asel (9), Philipp Hettesheimer (8), Oskar 
Bembenik (7), Noah Noel Weis (6), Sam Baur (2), Aron Webel (1), Sey-
men Alanya (1), Emil Riedel, Justus Poß, Johannes Poß, Benjamin 
Fieker, Tim Daniel Asel. Offizielle: Michael Flesch, Stefan Poß, N.N. 
N.N., Jonah Biehl
Schiedsrichter: Marco Wallenfels
Nicht zu vergessen ist ein Dankeschön an den Schiedsrichter, ohne 
den dieser Sport nicht möglich wäre.
Bericht: Handball4all AG
Die mB-Jugend des TV Kirrweiler verliert beim TV Offenbach 
mit 48:34 (26:16)
Offenbach, 05.02.2023, männliche Jugend B Pfalzliga
Der TV Offenbach erarbeitet sich in einem intensiven Spiel den 
Heimsieg. Coach Klein Lukas konnte also mit der Leistung des 
Teams zufrieden sein. Bester Torschütze des TV Offenbach war 
Levin Louis mit insgesamt 14 Treffern. Die Heimmannschaft konnte 
ihre Führung aus der ersten Halbzeit bis zum Ende weiter ausbauen. 
Der TV Kirrweiler hatte der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit 
nichts Entscheidendes entgegenzusetzen.
TV Kirrweiler: Filip Pilipovic´ (11), Hugo Müller (9), Oscar Dietrich (5), 
Xaver Kontschak (3), Julius Kaiser (3), Max Leßlauer (1), Luis Gutting 
(1), Simon Dietz (1), Fritz Raupp, Pascal Preis, Hugo Braun. Offizielle: 
Lasse Daub
TV Offenbach: Levin Louis (14), Jan Dworak (11), Luca Pabst (10), 
Julien Guldi (5), Noah Heichel (4), Colin Fentz (2), Luis Roth (1), Finn 
Beck (1), Nolan Swatek, Lasse Heller, Mika Heine. Offizielle: Dworak 
Matthias, Klein Lukas, Beck Michael, Linus Pabst
Schiedsrichter: Volker Pfister
Nicht zu vergessen ist ein Dankeschön an den Schiedsrichter, ohne 
den dieser Sport nicht möglich wäre.
Bericht: Handball4all AG

Die wC - Jugend des TV Kirrweiler mit einem souveränen Heim-
sieg gegen die SV Bornheim  35:12
Kirrweiler, 05.02.2023, weibliche Jugend C Bezirksliga Staffel 2
SV Bornheim ohne Chance gegen den TV Kirrweiler. Einen außerge-
wöhnlichen Tag erwischen dabei Lucie Stegemann und Lara Marie 
Hauenstein mit 9 erzielten Toren.
Die Mannschaft TV Kirrweiler war von Jutta Müller und Janine Serr 
bestens eingestellt und lag über 60 Minuten hinweg in Führung. 
Zwischenzeitlich konnte sich der TV Kirrweiler sogar mit dreiund-
zwanzig Toren absetzen. Beim Spielstand von 18:6 wurden die Sei-
ten gewechselt. In Halbzeit eins war beim TV Kirrweiler Lara Marie 
Hauenstein mit fünf Toren die treffsicherste Goalgetterin. Auf der 
Gegenseite hatte Hannah Heichel mit drei Toren am häufigsten ein-
genetzt. In der zweiten Halbzeit baute der TV Kirrweiler seine Füh-
rung zwischen der 38. und 43. Minute durch einen 7 Tore - Lauf aus. 
Am Ende freute sich das Coach - Team Jutta Müller uns Janine Serr 
über zwei souverän eingefahrene Punkte. Das Tor zum Endstand 
erzielte die Nummer 6: Ellen Müller. Beim TV Kirrweiler war in der 
zweiten Halbzeit Lucie Stegemann mit 5 Toren am erfolgreichsten. 
Auf der Gegenseite hatte Meryem Pelzer 5x getroffen.

TV Kirrweiler: Lucie Stegemann (9), Lara Marie Hauenstein (9), Ellen 
Müller (6), Jette Dürk (5), Hannah Seidel (3), Theresa Fahrbach (2), 
Eva Leßlauer (1), Frederike Olschewski, Pauline Gutting. Offizielle: 
Janine Serr, Jutta Müller
SV Bornheim: Meryem Pelzer (5), Hannah Heichel (3), Sophia Bauer 
(2), Sarah Vogel (1), Johanna Hieb (1), Emma Passon, Lucy Mäder, 
Anabell Kimmel, Maja Herle, Leni Heidrich, Anna Maria Lisa Brödel, 
Lina Balzer. Offizielle: Rebecca Gatting, Sarah Brauner
Schiedsrichter: Thorben Palmer
Nicht zu vergessen ist ein Dankeschön an den Schiedsrichter, ohne 
den dieser Sport nicht möglich wäre.
Bericht: Handball4all AG
Bild: Eric Stegemann
Die wB-Jugend des TV Kirrweiler verlor unnötig zu Hause 
gegen die SV Bornheim 18:22 (7:10)
Kirrweiler, 05.02.2023, weibliche Jugend B Pfalzliga
Der TV Kirrweiler zuhause ohne Punkte gegen den SV Bornheim.
Der SV Bornheim erarbeitet sich in einem intensiven Spiel den Aus-
wärtssieg. Die Trainerin der SV Bornheim konnte mit der Leistung 
des Teams zufrieden sein. Am treffsichersten vom SV Bornheim war 
Chiara Luisa Uribe mit insgesamt 10 Treffern. Die Gastmannschaft 
konnte ihre Führung aus der ersten Halbzeit bis zum Ende weiter 
ausbauen.
TV Kirrweiler: Lara Marie Hauenstein (5), Nina Zöller (3), Lucie Ste-
gemann (3), Ellen Müller (2), Noemi Job (2), Enya Oberhofer (1), 
Hannah Löwer (1), Jette Dürk (1), Marlene Schwake, Eva Leßlauer, 
Pauline Gutting, Theresa Fahrbach, Sofia Bauscher, Sophia Bauer. 
Offizielle: Markus Kiefer, Christoph Löwer
SV Bornheim: Chiara Luisa Uribe (10), Anna Domnick (6), Hannah 
Vogel (2), Nele Jäger (2), Laura Luzina (1), Cheyenne Bühler (1), 
Rahel Werner, Sarah Vogel, Lilly Schreieck, Meryem Pelzer, Naomi 
Bühler. Offizielle: Sarah Brauner
Schiedsrichter: Volker Pfister
Nicht zu vergessen ist ein Dankeschön an den Schiedsrichter, ohne 
den dieser Sport nicht möglich wäre.
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„Mit dem Förster in den Wald“
Forstkundliche Wanderung

zum Thema
klimaangepasste Waldbewirtschaftung

am Samstag, den 11.02.2023

 

Foto: Peter Angel

Ausgehend vom Parkplatz Hüt-
tenhohl machen wir uns unter 
Leitung unseres Försters Rainer 
Northoff auf einen ca. 7 km lan-
gen Rundkurs im Bereich des 
Rotsohlberges. Dabei erfahren wir 
mehr über Strategien und Maß-
nahmen der klimaangepassten 
Waldbewirtschaftung im örtli-
chen Forstrevier und kommen an 

einer Eichenpflanzung vorbei, die die „Junge Familie“ des PWV Mai-
kammer-Alsterweiler vor ca. 10 Jahren angelegt hat.
Wir freuen uns auf viele interessierte Mitwanderer!
Eine Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.
Treffpunkt: 11 Uhr am Parkplatz Hüttenhohl
Bitte für unterwegs Verpflegung mitnehmen!
Rückfragen unter: wandern@pwv-maikammer.de
Infos unter: www.pwv-maikammer.de
Text und Bild: Peter Angel
Total verrückte Faschingswanderung für Frauen und alle, die so 
aussehen
Einladung der Frauenwandergruppe am Samstag, 18. Februar 
2023 um 14:11 Uhr
Einmal im Jahr etwas Verrücktes machen! Eine andere Identität 
annehmen, mal jemand anderes sein und den Alltag dabei verges-
sen, das kann man nur an Fasching! Und weil der Faschingssamstag 
dieses Jahr auf das 3. Wochenende im Monat fällt, wo wir uns nor-
malerweise in den ungeraden Monaten auf Frauenwanderschaft 
begeben, laden wir mit einem dreifach donnernden Ahoi oder auch 
Helau oder Alaaf (mir Pälzer sind ja tolerant) zu einer Außer-der-
Reihe-Frauenwanderung am Samstag, 18. Februar um 14.11 Uhr 
ein. Alle Frauen des Vereins sowie alle, deren Kostümierung weibli-
che Elemente enthält, können teilnehmen. Gäste sind willkommen.
Wir treffen uns standesgemäß um 14.11 Uhr am Marktplatz Mai-
kammer. Von dort ziehen wir mit unserem eigens gebauten kleinen 
Versorgungswagen die Friedhofstraße hoch bis zur Kapelle und von 
dort zum Brunnen Alsterweiler. Weiter geht es Richtung Hambach, 
vorbei an einigen Versorgungshaltepunkten. Beim Weingut Isler 
machen wir kehrt und kommen zurück zum Ausgangspunkt.
Für eine Grundversorgung wird gegen eine kleine Spende gesorgt 
sein. Bitte bringt euer eigenes Schoppeglas mit. Wir freuen uns auf 
euch!
Termin: 18.02.2023, 14:11 Uhr
Treffpunkt: Marktplatz Maikammer
Strecke: ca. 6 km
Wanderführer: Vorstandsfrauen des PWV Maikammer-Alsterweiler

Text: Cordula Boll
Foto: Pixabay

Die mD-Jugend des TV Kirrweiler ohne Chance beim Auswärts-
spiel gegen die TuS KL-Dansenberg und verlor mit 32:13 (15:5)
Kaiserslautern-Dansenberg, 05.02.2023, männliche Jugend D Pfalzliga
Die Heimmannschaft war bestens eingestellt und lag über 60 Minu-
ten hinweg in Führung. Zwischenzeitlich konnte sich der TuS KL-
Dansenberg sogar mit zwanzig Toren absetzen. Beim Spielstand 
von 15:5 wurden die Seiten gewechselt. Auf der Gegenseite hatte 
Lennart Pfaff mit drei Toren am häufigsten eingenetzt. Nach dem 
Wiederanpfiff hat das Team von Marco Holstein in der 38. Minute 
seine größte Führung herausgeworfen. Das Tor zur höchsten Füh-
rung 32:12 erzielte die Nummer 10: Finn-Alexander Schünemann. 
Beim TuS KL-Dansenberg war in der zweiten Halbzeit Maximilian 
Kerner mit 5 Toren am erfolgreichsten. Auf der Gegenseite hatten 
Peter Müller und Maximilian Schwarzwälder 2-mal getroffen.
TV Kirrweiler: Lennart Pfaff (4), Maximilian Schwarzwälder (2), 
Peter Müller (2), Luca Fraleoni (2), Emil Towae (1), Louis Hauenstein 
(1), Timm Gebhardt (1), Linus Worm, Daniel Wolf, Timo Schwarz, Fre-
deric Lautenschlaeger, Yannick Hoyn. Offizielle: Jessica Rohrbach, 
Hoyn Mathias, Puppe Marcel
TuS KL-Dansenberg: Maximilian Kerner (8), Liam Wilhelm (7), Finn-
Alexander Schünemann (5), Julius Matheis (5), Paul Schnitzlohne 
(4), Lasse Felix Eberhard (2), Sascha Gelhorn (1), Leonard Scheck, 
Nils Rößling, Benjamin Klein. Offizielle: Timo Holstein, Marco Hol-
stein
Schiedsrichter: Michael Holstein
Nicht zu vergessen ist ein Dankeschön an den Schiedsrichter, ohne 
den dieser Sport nicht möglich wäre.
Bericht: Handball4all AG

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ NABU Maikammer
Arbeitseinsatz

Naturschutzfläche bei St. Mar-
tin Foto: Heike Gonschior

Wir möchten alle Naturschutz-
Interessierten ganz herzlich zu 
einem Arbeitseinsatz einladen.
Termin: Samstag - 11. 

Februar 2023 - 10.00 
Uhr
(Dauer: ca. 4 Stun-
den)

Treffpunkt: Bildhäusel (auf 
Google Maps zu 
finden), von Eden-
koben kommend, in 
Richtung St. Martin 
fahrend, links der 
L514 vor St. Martin 
- eine kleine weiße 
Kapelle.

Wir möchten Obstbäume schneiden und Brombeerhecken zurück-
schneiden, Nistkästen säubern, Heckensetzlinge pflanzen und ähn-
liche Arbeiten durchführen.
Sinnvoll wären wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und 
- wenn vorhanden - Astscheren und robuste Gartenscheren. Das 
restliche Werkzeug wird gestellt. Für einen kleinen Imbiss sorgen 
wir.
Wir freuen uns über alle, die uns unterstützen möchten.
Text: Heike Gonschior

 ◗ Pfälzerwald-Verein Maikam-
mer-Alsterweiler e. V.

Der Pfälzerwald-Verein Maikammer-Alsterweiler lädt herzlich ein 
zur Veranstaltung
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11.02. um 16.00 Uhr TuS Maikammer vs SV Rot-Weiss Köln-Zollstock 05
14.02. um 19.00 Uhr TuS Maikammer vs U17 FSV Offenbach
18.02. um 16.00 Uhr TuS Maikammer vs. TuS Frankweiler/Gleisweiler

Text und Bild: TuS Mediateam

Fußball Sonntag beim TuS Maikammer
Am kommenden Sonntag gibts wieder Fussball pur beim TuS Mai-
kammer. Los geht es mit unserem FCK, der sich mittlerweile im Auf-
stiegsrennen der 2. Liga wieder findet. Ab 13:30 Uhr übertragen wir 
live das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli im TuS Sportheim.
Parallel tragen unsere Nachbarvereine TuS St. Martin und die SG 
Kirrweiler/Venningen Ihre Freundschaftsspiele auf dem Kunstrasen 
in Maikammer aus.
Die SG Kirrweiler/Venningen spielt um 13:00 Uhr gegen den SV 
Erlenbach und ab 16:00 Uhr trifft dann TuS St. Martin auf die SG SV 
Geinsheim II/ SV Gommersheim II.
Für das leibliche Wohl ist natürlich wie immer bestens gesorgt.

Text und Bild: TuS Mediateam

 ◗ TuS Maikammer 1920 e.V.

TuS mit Gästen aus Köln
Ein besonderer Gast stellt sich am kommenden Samstag an der 
Wiesenstraße in Maikammer vor. Die Spieler und Trainer des S.V. 
Rot-Weiss-Zollstock 05 reisen aus der Domstadt an.
Bis vor kurzen spielte noch der TuS Neuzugang Sascha Bender beim 
Kölner Kult Klub und arrangierte nun das Wiedersehen mit seinen 
alten Weggefährten in der Pfalz.
Spielbeginn ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasen in Maikammer.
Text: TuS Mediateam

 ◗ Sängervereinigung Maikammer

Kalmitspatzen Faschingsparty am 14.2.23 - komm 
schnuppern und feier mit!

Am 14. Februar von 16.00 bis 
17.15 Uhr findet im Sängerheim 
in der Hartmannstraße 40 in 
Maikammer die Kalmitspatzen 
Faschingsparty statt. Alle Kin-
dergarten und Grundschulkin-
der sind herzlich eingeladen, an 
diesem Nachmittag den Kin-
derchor der Sängervereinigung 
mal auszuprobieren. Nach einer 
kleinen Chorprobe und einer 
Stärkung gibt es verschiedene 
Bastelangebote zum Thema 
Fasching. Sammelt gerne Klo-
rollen und bringt diese am 14. 
mit.

Um eine kurze Anmeldung unter
kalmitspatzen@saengervereinigung.de wird gebeten, damit wir 
genug Krapfen für alle haben :-)
Text und Bild: Ruth Rettberg

 ◗ Turn- und Sportverein 1920 Maikammer

TuS plant eine 2. Mannschaft zur Saison 23/24
In der kommenden Runde will unser TuS wieder eine 2. Mannschaft 
am Spielbetrieb melden.Trainer der Mannschaft wird Patrick Giang-
reco, der aktuell in der Ü32 beim TuS spielt. Giangreco absolviert 
gerade den Trainerlehrgang an der Sportschule in Edenkoben und 
freut sich bereits riesig auf die Herausforderung beim TuS.
Aktuell werden zahlreiche Spielergespräche geführt, mit dem Ziel 
Einheimische und Spieler aus der Region für dieses neue sportliche 
Projekt zu gewinnen.
Interessierte Spieler können sich gerne beim Trainer Patrick Giang-
reco (0176-23793824) oder beim Sportvorstand Igor Keller (0174-
2123938) melden.

Text und Bild: TuS Mediateam

Spielplan Wintervorbereitung Saison 22/23
Nach langer Winterpause gehts endlich wieder los! Etwas verspätet 
präsentieren wir unseren Vorbereitungsplan für die Saison 22/23. 
Kommt vorbei und übt schon mal das anfeuern für die kommenden 
Matchdays. Alle Spiele finden auf unserem Sportplatz statt. Ihr habt 
es nicht weit :)



Maikammer - 22 - Ausgabe 6/2023

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 Foto: Patrick Christmann

 ◗ kfd St. Martin

 ◗ JSG Kalmit

Kinder- & Jugendfußball in familiärem Umfeld
Um allen unseren Spielerinnen und Spielern einen regelmäßigen 
und altersgerechten Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen 
suchen wir Trainer und Betreuer in den Altersklassen U7, U9, U11 
& U13.
In einem familiären und ruhigen Umfeld bieten wir allen Interessen-
ten - egal ob Quereinsteiger ohne Fußball Know-how, Jugendliche, 
aktive- oder ehemalige Spieler, Mütter, Väter oder Großeltern - die 
Möglichkeit zusammen mit unserem erfahrenen Trainerteam die 
Kinder in Ihrer Entwicklung zu begleiten.Bei grundsätzlichem Inter-
esse oder bei weiteren Fragen wendet euch gerne an:
Email: info@tusmaikammer.de
Instagram & Facebook: @jsgkalmit
Telefon: Jugendleitung Sven Göhr: 0160 96420807
Alternativ schaut einfach bei unserem Jugendtraining vorbei und 
sprecht direkt einen unserer Trainer an.
Trainingszeiten Maikammer: Dienstag - Freitag 17:15 - 19:00 Uhr
Trainingszeiten St. Martin: Freitag 17:15 - 19:00 Uhr
Text und Bild: Sven Göhr

Ballschule
Die im Jahr 2020 von den beiden Vereinen TuS Maikammer und TuS 
St. Martin gegründete JSG Kalmit erfreut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit. Gestartet mit einer Handvoll Bambinis sind mittlerweile 
mehr als 100 Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren aktiv. Die jüngs-
ten des Jahrgangs 2018 & 2019 können sich in unserer Ballschule 
austoben. Im Vordergrund steht hier die ganzheitliche Förderung 
durch vielseitige Bewegungsaufgaben. Einmal die Woche können 
Kinder und auch Eltern sich von verschiedenen Übungen mit dem 
Ball begeistern lassen. Hierbei soll vor allem die Freude an der 
Bewegung und am Spiel vermittelt werden. Erste Erfahrungen, wie 
man gemeinsame Übungen und Spiele in der Gruppe absolviert, 
werden gesammelt.
Die Ballschule findet jeden Donnerstag ab 17:30 auf dem Sportge-
lände des TuS Maikammer statt. Interessierten Eltern können gerne 
mit ihren Kindern vorbeischauen. Bei weiteren Fragen wendet euch 
gerne auch an info@tusmaikammer.de oder an unseren Jugendlei-
ter Sven Göhr (Tel.: 0160 96420807)
Text und Bild: Sven Göhr

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Hervorhebungen wie unterstreichen, kursiv oder Großbuch- 

staben können bei Texten nicht übernommen werden.
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 ◗ KUNSTPFADE e.V.
Who‘s next
Vernissage in der Freien Kunstschule in Wiesbaden. „Who’s next“ 
heißt die Ausstellung und zeigt ein breites Spektrum an künstleri-
schen Arbeiten. Junge Künstler-/innen, gerade mal 10 Jahre alt, bis 
zu etablierten Künstler-/innen mit eigenen Ateliers und Ausstellun-
gen unterstützen das

Projekt. Anja Roth, Mitglied im Kunstpfade e. V. und Weltenbummle-
rin in Sachen Kunst, hat aus ihrem Berliner Atelier zwei großformatige 
Arbeiten nach Wiesbaden geschickt. Im Sommer wird die Künstlerin 
wieder zurück in Sankt Martin sein und viele neue Werke zeigen.
Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ CDU St. Martin

Herings-Essen
Nach zwei Jahren Pause, lädt die CDU St. Martin zum traditionel-
len Herings-Essen am Aschermittwoch, 22.02.2023 ab 17:00 Uhr 
im Weingut Aloisiushof (Mühlstraße 2) ein. Es erwarten Sie selbst 
gemachter Herings-Salat, selbst eingelegte Heringe sowie Weisser 
Käse. Alle Gerichte werden jeweils mit Pälzer Grumbeere serviert.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
CDU Ortsverband St. Martin
Text: Thomas Schlick

Am Freitag, den 10. Februar 2023 findet nach zwei Jahren Corona-
Pause endlich wieder unsere Teenie Disco statt. Wir feiern unsere 
U16-Faschingsparty in der Kulturscheune in St. Martin.
Eingeladen sind hierzu alle Jugendlichen ab einem Alter von 12 
Jahren. Bei aktueller Musik, Hot Dogs, alkoholfreien Cocktails und 
mehr, darf wieder ordentlich abgetanzt werden. Wir würden uns 
freuen, wenn ihr in Verkleidung kommt. Der Eintritt kostet 3 Euro 
und die Party geht von 18.30 bis 22 Uhr.
Text und Bild: Anke Spatz
Singen für den Weltgebetstag
Singstunde für den Weltgebetstag der Frauen ist mit der Jungen 
Kantorei am Dienstag, den 28.02.2023 um 19.30 - 20.45 Uhr im 
Pfarrzentrum - Musikraum.
Es sind alle recht herzlich eingeladen.
Auf eine rege Beteiligung freut sich das Leitungsteam.
Text: Heike Dick

 ◗ Pfälzerwald-Verein St. Martin

Wanderung zum Traumziel der Pfalz
Leider geht es auch in diesem Jahr nicht mit 

einem Knall zum St. Martiner Karneval, dafür aber startet der PWV 
am Sonntag, dem 12. Februar eine Wanderung mit Paukenschlag. 
Diese führt uns nämlich zu nichts Geringerem als dem Traumziel 
der Pfalz!

Hierzu treffen wir uns um 10:20 
Uhr an der Bushaltestelle in 
Sankt Martin und fahren mit der 
Linie 500 bis zur Haltestelle 
Neustadt Kiesstraße. Von dort 
geht es über Nollenkopf, Speier-
held und Hambacher Bergstein 
zur Einkehr auf der Hohen Loog. 

Im Anschluss führt uns die Route am Taubenkopf und der Ostflanke 
der Kalmit vorbei zum heißbegehrten Traumziel der Pfalz: Sankt 
Martin. Die Wanderstrecke beträgt ca. 12 km, dabei sind 500 Höhen-
meter zu bewältigen. Geführt wird sie von Heike Rosmann.
Wie gewohnt ist die Teilnahme an den Angeboten des PWV kos-
tenlos. Auch Nicht-Mitglieder und Gäste sind immer herzlich will-
kommen.
Text und Bild: Heike Rosmann

 ◗ Einladung Landsenioren

Vortrag zum Thema „Die Energiewende im Landkreis SÜW“
Sehr geehrte Landsenioren,
wir möchten Sie recht herzlich zu einem Vortrag zum Thema „Die 
Energiewende im Landkreis SÜW“ am Mittwoch, den 15. Februar 
2023 Beginn: 14:00 Uhr, Hotel Arens 327mNN, Oberst-Barrett-Str. 
1, St. Martin einladen. Referieren wird Herr Philipp Steiner, Klima-
schutzmanager der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Wir bit-
ten um eine verbindliche Anmeldung bei Herrn Alfons Groß (Tel. 
06321-5642). Wir würden uns freuen, Sie auf dieser Veranstaltung 
begrüßen zu dürfen. Freunde und Bekannte sind herzlich willkommen!
Text: Alfons Groß

 ◗ Kunstpfade e.V.

Sternfahrt nach Ludwigshafen
Sternfahrt zum Wilhelm-Hack-Museum. Aus Bad-Bergzabern, Herx-
heim, Landau, Edenkoben, Kirrweiler, Sankt Martin und Mannheim 
kamen zehn Teilnehmer:innen angereist, um an der Exkursion im 
Wilhelm-Hack-Museum teilzunehmen. Die Führung durch die Aus-
stellung „Street Live“ war aufschlussreich und zeigte die vielfältigen 
Facetten der Straßenkunst und wie aus dem Leben in den Straßen 
der Metropolen, Kunstrichtungen entstanden sind und bis heute 
die Entwicklung der Kunst prägen. Ein schöner Ausflug mit viel 
Gelegenheit über zukünftige Projekte des Kunstpfade e. V. zu spre-
chen.
Text und Bild: Herbert Pauser

K inderfasching
2023

Einlass: ab 13:44 Uhr
Beginn: 14: 11 Uhr
Ende: 17: 11 UhrEnde: 17: 11 Uhr

Eintritt: EUR 2,50
Veranstalter: TuS St. Martin

21. Februar 2023
Wir erwarten euch am

im Pfarrzentrum St. Martin
zur bunten Faschingsparty !

Bild: Uschi Schmidt
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Kirchliche Nachrichten

am Ostersonntag, 09.04.2023 um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche 
Maikammer mitzuwirken? Wer sich an diesem Projekt beteili-
gen möchte, kann sich gerne bis 15.02.2023bei Astrid Schlosser 
06323 4450, Astrid.Schlosser@t-online.de melden.
Geplant ist, am Karfreitag die Johannespassion von Wolfram 
Menschick (1937-2010) oder Auszüge daraus und am Oster-
sonntag die Missa brève von Léo Delibes (1836-1891) zu Gehör 
zu bringen, wenn sich genügend Sänger und Sängerinnen in 
den einzelnen Stimmen finden. Sollte das nicht gelingen, wird 
eine andere Liedauswahl getroffen. Die Proben beginnen nach 
Aschermittwoch. Die Termine für die Proben werden nach 
Absprache mit denen, die sich zu diesem Projekt melden, festge-
legt und dann veröffentlicht.

Text: Astrid Schlosser

 ◗ Kath. Gottesdienste in St. Martin und 
Edenkoben

10. Februar:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin
11. Februar:
Vorabendmesse: 18.30 Uhr - St. Martin
12. Februar:
Hl. Messe: 10.30 Uhr - Edenkoben
14. Februar:
Ökumenisches Friedensgebet: 18.30 Uhr - Edenkoben (kath. Kir-
che)
15. Februar:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben (Kapelle)
16. Februar:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - Edenkoben (Kapelle)
17. Februar:
Hl. Messe: 18.30 Uhr - St. Martin

Ökumenisches Friedensgebet in Edenkoben
Am Dienstag, 14.02.2023 um 18.30 Uhr laden die Kath. Pfarr-
gemeinde Hl. Anna und die Prot. Kirchengemeinde zu einem 
gemeinsamen ökumenischen Friedensgebet in die kath. Kirche 
sehr herzlich ein.

 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer
So. 12.02.
10 Uhr zeitgleich Kindergottesdienst, im Anschluss findet unser 
Kichencafé statt 

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria, Mutter 
der Kirche

Abkürzungen: AD = Altdorf; BÖ = Böbingen; DGH = Dorfge-
meinschaftshaus; FB = Freisbach; FM = Freimersheim; GF = 
Großfischlingen; GO = Gommersheim; KF = Kleinfischlingen; KW 
= Kirrweiler; MK = Maikammer; VE = Venningen; LS = Livestream

Gottesdienstordnung in der Kirchengemeinde Mai-
kammer
Für Infos steht Ihnen unser Pfarrbüro gerne zur Verfügung: 0 63 
21 / 95 27 81; pfarramt.maikammer@bistum-speyer.de; Mo. - Fr., 
9 - 12.
Aktuelles finden Sie auch immer auf der Homepage der Pfarrei 
(www.pfarrei-maikammer.de) und auf Aushängen.
Sa., 11.02.
18.00 Vorabendgottesdienst (VE) (Pfr. Macziol)
18.00 Vorabendgottesdienst (BÖ) (Pater Steppkes)
So., 12.02.
09.00 Eucharistiefeier (KW) (Pfr. Macziol)
10.30 Eucharistiefeier (GF) (Pfr. Babelotzky)
10.30 Eucharistiefeier, musikalisch mitgestaltet vom Sing- und 
Instrumentalkreis (MK, LS)
(Pfr. Macziol)
Di., 14.02.
18.00 Ökumenischer Valentins-Gottesdienst mit Einzelpaarseg-
nung (evang. Kirche FM)
Do., 16.02.
18.30 Eucharistiefeier (MK)
Fr., 17.02.
18.30 Eucharistiefeier (KW)
Sa., 18.02.
18.00 Vorabendgottesdienst (GF) (Pfr. Nirmaier)
18.30 Vorabendgottesdienst (KW) (Pfr. Babelotzky)
So., 19.02.
09.00 Eucharistiefeier (VE) (Pfr. Nirmaier)
10.30 Eucharistiefeier (BÖ) (Pfr. Macziol)
10.30 Eucharistiefeier (MK, LS) (Pfr. Nirmaier)

 ◗ Projektchor der Pfarrei Maikammer

Tu dir was Gutes - sing im Chor!
Wer hat Interesse bei der musikalischen Gestaltung der Karfrei-
tagsliturgie, 07.04.2023 um 15 Uhr und / oder dem Festamt 

Tel. 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de
 
 Tel. 06347 97208-0  
(Norbert Ullmer)
Mobil 0170 1862290  
(Alexander Brüggemann)
Spanierstraße 70 
76879 Essingen in der Pfalz 

Wir sind für Sie da...

Ihre Ansprechpartner vor Ort

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

Tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de
Fax 06347 97208-10
Mobil: 0170-1842290 
(Herr Ullmer)
Mobil: 0170-1862290 
(Herr Brüggemann)
Spanierstraße 70
76879 Essingen in der Pfalz

Wir sind für Sie da

Ihre Medienpartner vor Ort
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Musteranzeige: T20_188

172,80 € 
Preis für Farbanzeige
(140,80 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 90 mm, H: 80 mm

Musteranzeige: F22_85c     

432,00 € Preis für Farbanzeige (352,00 € Preis für s/w-Anzeige)

B: 185 mm, H: 100 mm B: 90 mm, H: 105 mm

Musteranzeige: F22_21c

226,80 €
Preis für Farbanzeige 
(184,80 € Preis für s/w-Anzeige)

Glückwünsche & Grüße  Geburt & Danksagung  Trauer & Abschied  Hochzeit & Jubiläum  Glückwünsche & Grüße 

Familien- und Traueranzeigen, 
die von Herzen kommen!
In unserem OnlineAnzeigenSystem finden Sie für jeden 
Anlass eine große Auswahl an Musteranzeigen.
Sie können jede Vorlage nach Ihren Wünschen anpassen 
und zum gewünschten Erscheinungstermin direkt 
online buchen in Ihren Amts- und Mitteilungsblättern.

Besuchen Sie uns unter anzeigen.wittich.de 
oder rufen Sie uns an unter 06502 9147-0.
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JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts
anforderungen an unsere Weine – von der Entschei
dung beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Süditaliens feine Vielfalt

Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 19,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer (wie rechts angegeben). Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur 
solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. 
Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz ¥ nden Sie unter www.hawesko.de service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches 
Wein und SektKontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 24, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 
Amtsgericht Hamburg, UStIdenti¥ kationsnr: DE 25 00 25 694.

Hier zum Angebot:

Vorteilsnummer
1103140

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 103,72 nur € 4990

SIE
SPAREN ÜBER

50%
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Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Maikammer

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Helfen Sie mit. Jede Spende zählt

Spendenkonto:
DE53 200 400 600 200 400 600

Stichwort: Nothilfe Ukraine
www.spenden-nothilfe.de

Hilfe für die Menschen

in der Ukraine

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen 
Kinder, Frauen und Männer bangen um ihr Leben 
und ihre Zukunft. Viele Bündnisorganisationen 
sind vor Ort, um das Leid der Menschen zu lin-
dern und organisieren Transporte mit Nahrungs-
mitteln, Trinkwasser, medizinischer Hilfe u.v.m. 

Die LINUS WITTICH Medien KG unterstützt den 
Spendenaufruf von „Bündnis Entwicklung Hilft“ 
und „Aktion Deutschland hilft“ und bittet um 
Ihre Mithilfe, weil jede Spende zählt! 

feondnis 
Untwicklung Hilft 
....,. cbrri{? � + m1 MISERIOR s;;i;a r.mlll '!lm ;;.w.1i == � -- ............. ___ �� 

Gemeinsam für Menschen in Not. 

feondnis 
Untwicklung Hilft 
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Wünsch 
dir was. 
Jetzt Wünsche erfüllen: Mit der 
großen Zusatzauslosung am 
9. März 2023 haben Sie die Chance 
auf Extragewinne im Wert von rund 
700.000 Euro. 

– die Lotterie der Sparkasse

Annahmeschluss ist der 2. März 2023. Die 
Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Spielen kann 
süchtig machen. Informationen zur Spielsucht, 
Prävention und Behandlung unter www.bzga.de und 
bei jeder Sparkasse. Gewinnchance: Hauptgewinn 
1:1,9 Mio.

Weil’s um mehr als Geld geht.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Maikammer“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Maikammer“  
unter http://epaper.wittich.de/142

Redaktions-Annahmeschluss 
Di., 9.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Di., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Norbert Ullmer
Medienberater
Tel.: 06347 97208-0 
info@u-b-werbung.de

Alexander Brüggemann 
Medienberater
Mobil: 0170 1862290
info@u-b-werbung.de

für unsere Leser und Interessenten.

JOBS 
IN IHRER REGION

Suchen zur Unterstützung unseres Teams:

Spül-/Küchenhilfe m/w/d 
für Mi. und Sa. jeweils ab 17.00 Uhr auf 520-€-Basis

Interesse? Oder kennen Sie vielleicht jemanden?

Einfach anrufen! 
Tel. 06345 / 3620 oder 0174 / 3159086

Winzergaststätte „Grafen von der Leyen“, Burrweiler

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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Marta Bößer-Elice: 01 51 - 59 04 86 20
Im Seelhof 6a, Leimersheim

24-Stunden-Pflege
TOP Pflege 24

24-Stunden-Service
Seriöse und kompetente Vermittlung / Abwicklung
Provisionsfrei
Zertifiziertes Personal mit Deutschkenntnissen
Unterstützung bei der Finanzierung der Pflegekraft
Kostenlose Beratung vor Ort: 072729197030

www.top-pflege24.com; service@top-pflege24.com

Maler- und Dachdeckerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten

• Dachrinnenarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art
10 % Winterrabatt für das Jahr 2023

(Bei Auftragsvergabe bis 31.03.2023) 
Ihr Ansprechpartner: Herr Nauerz, Tel.: 0179 5327540

Wir kaufen gebrauchte Pelze
Zinn, Geweihe, Münzen, Uhren und Accessoires sowie vieles 

aus Nachlässen und Haushaltsauflösungen. Zahle bar!
Telefon 0 15 77 / 9 24 93 56

IN IHRER REGION
WOHNEN

 Tel. 06323/93 886-13 www.garant-immo.de

Suche Oma’s oder Opa’s Häuschen
Liebe Eigentü mer, Erbengemeinschaften! 

Wir suchen dringend ein Haus mit Gärtchen, 
Zustand egal. Ich freue mich ü ber jedes Angebot. 

Ihr regionaler Makler Karl Löhr 0171-2679655

MOVE IT!Es geht um DEINE 
AUSBILDUNG

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
z. Hd. Frau Michelle Emanuel an jobboerse@moebelehrmann.de
Besuche auch unsere Karriereseite: www.moebelehrmann.de/karriere

RICHTE DIR 
DEINE 

ZUKUNFT 
EIN!AZUBIS:

> Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

> Handelsassistent (m/w/d)

> Gestalter für visuelles Marketing (m/w/d)

> Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

> Mediengestalter für Digital- und 
Printmedien (m/w/d)

> Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

>  Fachkraft für Möbel-, Küchen- und
Umzugsservice (m/w/d)

STUDENTEN:
B.A. Fachrichtung Handel

Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH 
Zentrale Personalabteilung & Recruiting
Michelle Emanuel · Lotschstraße 9 
76829 Landau · 06341/977-172

AUSBILDUNG
STARTE JETZT MIT UNS DURCH!

2023
2024
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MOVE IT!Es geht um DEINE 
AUSBILDUNG

Groß- und Außenhandels-Management (m/w/d)

Lagerlogistik (m/w/d)
Weintechnologe (m/w/d)

Ausbildungsplätze 
in den Bereichen

Deutsches Weintor eG, eine der größten 

Winzergenossenschaften, bietet 

Was bieten wir:
· Strukturierte Ausbildung 
· Abwechslungsreiche Tätigkeit 
· Sehr gute Ausbildungsvergütung 
·  Unterstützung bei  

Prüfungsvorbereitungen 
· Sehr gute Übernahmechancen 
· 30 Tage Urlaub
· Bushaltestelle (Maxx-Ticket)
· Kantine / Firmenevents 

Wir freuen uns auf eure Bewerbung an:
Deutsches Weintor eG

z.H. Herrn T. Lanuschny - An der Ahlmühle 1
76831 Ilbesheim | bewerbung@weintor.de

Wir wünschen  
uns von Dir:
·  Einen guten  

Schulabschluss 
· Teamfähigkeit 
·  Einsatzbereitschaft / 

Lernbereitschaft

Wir freuen uns auf dich!

AZUBIS gesucht!
Ihr möchtet auch in diesem

jungen, engagierten Team arbeiten ...

... und wollt eine Ausbildung zum 

Glaser- u. Fensterbauer (m/w/d)  oder zur/zum 

Kauffrau/-mann Büromanagement (m/w/d)  
machen? 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben,
dann bewerbt euch jetzt!

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.  

Come change the world.
And you will change, too.
Stora Enso ist ein führender Anbieter von nach- 
haltigen Lösungen für die Bereiche Verpackung,  
Biomaterialien, Holz und Papier auf globalen Märkten.

Wir bieten an unserem Standort Karlsruhe  
folgende Ausbildungs- und Studienbereiche an:

• Papiertechnologe (m/w/d)

• Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

• Industriemechaniker (m/w/d)

•  Bachelor of Engineering (DH) 
Papiertechnik (m/w/d)

•  Bachelor of Engineering (DH) 
Elektrotechnik (m/w/d)

Senden Sie Ihre Bewerbung jetzt per E-Mail an:  
Daniel.Speck@storaenso.com

Eine angemessene Vergütung 
für Lehrlinge
Dies gilt auch für die Teilzeitbe-
rufsausbildung. Bei einer Teil-
zeitberufsausbildung darf je-
doch die vertraglich vereinbarte 
Vergütung die nach § 17 Ab-
satz 2 bis 4 BBiG gesetzlich zu 
gewährende Mindestvergütung 
entsprechend der prozentualen 
Verkürzung der täglichen oder 
wöchentlichen Ausbildungszeit 
unterschreiten. Da die Verkür-
zung der täglichen oder der 
wöchentlichen Ausbildungs-
zeit auf 50 Prozent begrenzt 
ist, ist eine maximale Kürzung 
der Vergütung um 50 Prozent 
möglich. Es kann – und wird 
in vielen Fällen – eine unge-
kürzte Ausbildungsvergütung 
vereinbart werden. Die Höhe 
der Vergütung kann je nach 
Berufsausbildung ganz unter-
schiedlich sein. Maßgeblich für 
die Ausbildungsvergütung ist 
die Branchenzugehörigkeit des 
Ausbildungsbetriebes. Wenn 
hier eine allgemein verbindliche 

Tarifregelung (Tarifvertrag) vor-
liegt, dürfen im Ausbildungs-
vertrag keine niedrigeren Ver-
gütungssätze festgelegt sein 
als im Tarifvertrag vereinbart. 
Nicht tarifgebundene Ausbil-
dungsbetriebe müssen bei 
ab dem 1. Januar 2020 abge-
schlossenen Ausbildungsver-
trägen mindestens die gesetz-
liche Mindestvergütung zahlen. 
Die Vergütung darf oberhalb 
der Mindestvergütung wie bis-
her nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichtes 
die tariflichen Sätze um bis zu 
20 Prozent unterschreiten.
Tarifvertragliche Regelungen 
ha ben, wenn der oder die Aus-
bildende nach dem Tarifver-
tragsgesetz daran gebunden 
ist, Vorrang vor der gesetzlichen 
Mindestvergütung; sie können 
dann auch in Zukunft niedrigere 
Vergütungen als die Mindest-
vergütung für Auszubildende 
vorsehen.
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VOR ORT:
IN MAIKAMMER | KIRRWEILER | ST. MARTIN"DEinkauf“

Valent nstagValent nstagValent nstag am 14. Februar

  TREE OF LIFE – DER BAUM DES LEBENS

Eine einzigartige
Form der Naturbestattung

EXKLUSIV PARTNER

Zurück zum Ursprung, wo wir schon immer 
unsere Energie und Kraft getankt haben. 
Zurück zu den Wurzeln der Natur.  
Und dann dem Himmel ein Stück näher.

Wir, als Exklusiv Partner  
von Tree of Life in Landau  
und im Kreis SÜW, stehen 
Ihnen bei allen Fragen gerne 
zur Verfügung.

www.drangsal.com
info@drangsal.com

Landau
Zweibrücker Str. 44
Tel.:  06341 / 9 35 30

Edenkoben
Weinstr. 81
Tel.:    06323 / 9 44 60 

Rufen Sie uns an! 
Wir informieren und beraten gerne vor Ort.

Mobil: 0170-1862290
Essingen | Spanierstr. 70 | info@u-b-werbung.de

Interessiert?

Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige!


